
Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil 

 
 

Protokoll 
über die, am Mittwoch, den 20.03.2024,  

um 18.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 
ÖFFENTLICHER TEIL 

 
Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Jutta Polzer,  

StR Thomas Tweraser, StR Markus Naber MA MSc,  
StR Susanne Stejskal, StR DI Friedrich Brandstetter,  
GR Gaby Schwarz, GR Ing. Jochen Pintar,  
GR Raffael Herzog, GR Manfred Hebenstreit,  
GR Nikolaus Niemeczek BSc, GR Kurt Heuböck,  

Fraktion GRÜNE:   Vizebgm. Ingrid Burtscher, StR Philip Renner,  
GR Rudolf Mlinar, GR Christine Leininger, GR Felix Renner,  
GR Michael Sigmund, GR Mag. Johann Madner, 

Fraktion SPÖ:  StR Alfred Gruber, GR Dr. Peter Grosskopf,  
GR Ingeborg Holzer, GR Anton Strombach,  
GR Ing. Thomas Ded, GR Katharina Krenn,  

Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, StR Maria Auer,  
GR Günter Fahrner, GR Ing. Manfred Woletz 

Fraktion FPÖ:    GR Anna-Leena Krischel bakk.phil 
 
 
   
 
Entschuldigt:   GR Josef Rothensteiner (ÖVP), StR Reinhard Scheibelreiter 

(SPÖ), GR DI Helmut Schoder (WIR), 
   

   
Unentschuldigt:      
 
Entschuldigt   GR Felix Renner kommt während TOP 3 
verspätet:    GR Anna- Leena Krischel kommt während TOP 3 
  GR Strombach kommt während Top 05 

GR Herzog kommt während TOP 22 
   
 
Frühzeitig verlassen:      GR Katharina Krenn während Top 34 
Auskunftspersonen: Stv.Stadtamtsdir. DI Elisabeth Wiesböck 
Schriftführerin: Evelyn Stattin 
Beginn: 18:30 Uhr 
Ende: 21:00 Uhr 

 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen 
sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  
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Es liegen 4 Dringlichkeitsanträge vor 
 

1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 20.03.2024 eingebracht von Vizebgm. Polzer bezüglich 
Richtlinien zur Kommunalsteuerförderung.  
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 34 im öffentlichen Teil statt.  
 

2.Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 20.03.2024 eingebracht von der Fraktion SPÖ bezüglich 
Klima- und Energieprogramm 2030 (KEP).  

 
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 34a im öffentlichen Teil statt. 
 

3. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 20.03.2024 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bezüglich Klarstellungsvereinbarung Dienstbarkeitsvertrag. 
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 44 im nicht öffentlichen Teil statt.  
 
 

4. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 20.03.2024 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bezüglich Ehrungen. 
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 44a im nicht öffentlichen Teil statt.  
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Folgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 
 
Top 10 – Kabellegevereinbarung öffentliches Gut 
Top 17 – Grundabtretungsvertrag Brunnengrundstück 
Top 18 – Nutzungsvereinbarung Mitnahme Telefonanlage PostPartner 
Top 23 – Gesellschafterzuschuss PKomm 2024 
Top 36 – Volksschule Autistenhilfe 
 
 
Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 
 

1. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 15.02.2024 

2. Wahl in den Gemeinderat (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

3. Wahl in die Ausschüsse (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 

4. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Grosskopf) 

5. Beschlussfassung: RA 2023 (StR Naber MA MSc) 

6. Nachträgliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖGO 1973 Erweiterung  

Versicherung VORIDEG um Postpartnertätigkeit (StR Naber MA MSc) 

7. Annahmeerklärung NÖ Straßendienst/Kaiserbrunn und Pfalzau (Vizebgm. Burtscher) 

8. Dienstbarkeitsvertrag EVN für 2 Trafo Haitzawinkel (Vizebgm. Burtscher) 

9. Grundabtretung und –ablöse/ Land NÖ (Vizebgm. Burtscher) 

10. Kabellegevereinbarung öffentliches Gut (Vizebgm. Burtscher)  

11. Vereinbarung Pfarre und Stadtgemeinde bzgl. barrierefreien Zugang zum Stadtsaal (GR 

Strombach) 

12. Dachsanierung gemeindeeigener Häuser (GR Strombach) 

13. Hauptverträge Musikschule Oberes Wiental für VS- und NMS- Mieten (GR Strombach) 

14. Fuhrparkmanagement WH – Versicherung Notstromaggregat (GR Strombach) 

15. Grundabtretung und Vereinbarung Rek.Hauptstr. (StR DI Brandstetter) 

16. Grundabtretung Kaiserbrunnstraße (StR DI Brandstetter) 

17. Grundabtretungsvertrag Brunnengrundstück (StR DI Brandstetter) 

18. Nutzungsvereinbarung – Mitnahme Telefonanlage PKomm (Vizebgm. Polzer) 

19. Bericht: Post Partner (Vizebgm. Polzer) 

20. Vereinbarung Zivilschutz Sirene Hauptstraße 70 (Vizebgm. Polzer) 

21. HLF 1 FF Rekawinkel (Vizebgm. Polzer) 

22. Badbeauftragung an PKomm (Vizebgm. Polzer) 

23. Gesellschafterzuschuss PKomm 2024 (Vizebgm. Polzer) 

24. Bericht: Stadtmuseum - Urkundenfund (StR Stejskal) 

25. Stadtmuseum Archivänderung (StR Stejskal) 

26. Genossenschaftsgründung EEG (GR Heuböck) 

27. Anschaffung von VOR Schnupperticket MetropolRegion (GR Sigmund) 
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28. Frühjahrsputz 06.04.2024 (GR Sigmund) 

29. Kündigung der Lieferverträge für Photovoltaikstrom (GR Sigmund) 

30. Bestellung von Hundekotsackerl (GR Sigmund) 

31. Plakatdruck Neophyten (GR Sigmund) 

32. Auftragsvergabe -Staudenbeet und Rosenbeet entlang Radweg T 2.1. (Vizebgm. Burtscher) 

33. Jahresberichte 2023 

34. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

35. Berichte 

 
Zu Top 01 – Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzungen am 15.02.2024 
Es liegen keine Einwendung zum Protokoll vom 15.02.2024 vor.  

Somit ist das Protokoll genehmigt. 

 
  



Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil 

 
 

Zu Top 02 – Wahl Gemeinderat 
Sachverhalt: 
Fr. Elisabeth Reinthaler der Fraktion „Die Grünen Pressbaum“ hat ihr Mandat mit 
Schreiben vom 13.02.2024 mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. 

 
 
 
Nominiert von der Fraktion „Die Grünen Pressbaum“ wurde Hr. Mag. Johann Madner 
Er soll statt Fr. Elisabeth Reinthaler als Gemeinderat in der heutigen Sitzung des 
Gemeinderates angelobt werden.  
Hr. Mag. Johann Madner legt in die Hand des Bürgermeisters folgendes Gelöbnis als 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum ab: 
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GR Mag. Johann Madner der Stadtgemeinde Pressbaum legt 
folgendes Gelöbnis ab: 
 
„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen 
Gesetze der Republik Österreich und des Landes Niederösterreich 
gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und 
uneigennützig zu erfüllen, das Amtsgeheimnis zu wahren und das 
Wohl der Stadtgemeinde Pressbaum nach bestem Wissen und 
Gewissen zu fördern.“ 
 

            …………………………………………….. 

  GR Mag. Johann Madner 

Gemeinderatssitzung am 20.03.2024 

 

Weiters erklärt sich Hr GR Mag. Johann Madner einverstanden, seine 

Mailadresse sowie Telefonnummer den BürgerInnen und Bürgern auf der 

Homepage zugänglich zu machen sowie Einladungen zu Sitzungen über 

diese Mailadresse zu erhalten. 

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Adresse:  

Bankverbindung: …………………………………………………………….. 

Sozialversicherungsnummer: ……………………………………………… 

 

……………………………………….. 

GR Mag. Johann Madner            

 

GR Mag. Madner nimmt die Wahl an.  
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zu Top 03 – Wahl in die Ausschüsse (vorbereitet von E. Stattin) 
Mit Schreiben der Fraktion „Die Grünen Pressbaum“ vom 28.02.2024 wird 
 
Wahlhelfer sind: Vizebgm. Polzer und StR Gruber 
 
GR Mag. Johann Madner für die folgenden Ausschüsse nominiert:  
 
 Kultur und Tourismus 

 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
Ausgeteilte Stimmzettel: 26 
Abgegebene Stimmen:  26 
Wahlergebnis: 
Dafür: 26 
 
 
 
 Gemeindeeinrichtungen, Friedhof und Archiv 

 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
 
Ausgeteilte Stimmzettel: 26 
Abgegebene Stimmen: 26 
Wahlergebnis: 
Dafür: 25 
Stimmenthaltungen: 1 
 
 
 
 Umwelt, Energie und Klima  

 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
 
Ausgeteilte Stimmzettel: 26 
Abgegebene Stimmen: 26 
Wahlergebnis: 
Dafür: 26 
 
 
GR Mag. Johann Madner nimmt die Wahl in die oben angeführten Ausschüsse an. 
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• Entsendung  
Musikschule Oberes Wiental 
Sachverhalt (vorbereitet E. Stattin)  

Aufgrund des Schreibens der Fraktion „Die Grünen Pressbaum“ über Änderungen 
der Entsendungen werden folgende Personen in der heutigen Sitzung des 
Gemeinderates neu beschlossen:  

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  

Antrag:  
Der Gemeinderat möge der Entsendung von Hrn. Anton Leopold Anzenberger in den 
Verband der Musikschule Oberes Wiental zustimmen 

Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 

• Bestellung Ansprechperson Klimabündnis: 
Auf Grund des Schreibens der Fraktion „Die Grünen Pressbaum“ werden folgende 
Personen in der heutigen Gemeinderatsitzung neu bestellt:  
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge Vizebgm. Ingrid Burtscher an der Stelle von Elisabeth 
Reinthaler, die ihr Mandat als Gemeinderätin zurückgelegt hat, als Ansprechperson 
für Klimabündnis betrauen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 

• Bestellung Radwegbeauftragte 
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge Mag. Katja Bohländer als Radwegbeauftragte statt Frau 
Elisabeth Reinthaler nominieren.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 04 – Bericht Prüfungsausschuss 
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Zu Top 05 - Beschluss: Rechnungsabschluss 2023 
Sachverhalt: (StR Markus Naber MA MSc, Fr. Tschebul) 
Der RA 2023 wurde ordnungsgemäß kundgemacht und liegt zur öffentlichen 
Einsichtnahme vom 01.03.2024 bis 15.03.2024 auf. 
Innerhalb der Auflagefrist eingebrachte Stellungnahmen von Gemeindemitgliedern 
werden in der Sitzung des Gemeinderates behandelt. 
Nachstehend Kundmachung, Gesamtübersicht Finanzen, Händische Darstellung der 
Zuführungen an Projekte – Haushaltspotential, einige Kennzahlen, und Nachweis der 
liquiden Mittel des RA 2023: 
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Gesamtübersicht Finanzen: 
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Händische Darstellung der Zuführungen an Projekte – Haushaltspotential 
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Nachweis der liquiden Mittel 
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Kennzahlen: 

 
                                                                                                                                                                    

Als Teil des RA lt. NÖGO 1973 §83 Abs.1 liegt die Bilanz der Pressbaumer 
Kommunal GmbH Hauptstraße 58/3/3, 3021 Pressbaum, als 100% Tochter der 
Stadtgemeinde Pressbaum, bei. 

Die Bilanz 2022 der Fa. PKomm weist folgende Kennzahlen aus: 
 

 
 
Die Bilanz sowie der Geschäftsbericht und der Bericht des Wirtschaftsprüfers wurde 
bereits in der GR Sitzung vom 27.09.2023 zur Kenntnis gebracht. 
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Der RA 2023 wird in der Sitzung des Finanzausschusses am 05.03.2024 und in der 
Sitzung des Stadtrates am 11.03.2024 vorberaten.  
Der RA 2023 wird dem Prüfungsausschuss zur Bestätigung der rechnerischen 
Richtigkeit und der Übereinstimmung mit dem VA 2023 bzw. den 
Nachtragsvoranschlägen (gem. §82 (2) NÖ GO 1973), unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Abweichungen gegenüber dem Voranschlag, innerhalb der Auflagefrist 
vorgelegt. Termin wurde für 12.03.2024 festgesetzt. 
Die Mitglieder des Finanzausschusses haben am 05.03.2024 den Beschluss des 
Rechnungsabschlusses 2023 mehrheitlich empfohlen. 
 
Bis jetzt liegen keine Stellungnahmen zum Rechnungsabschluss 2023 vor. 

StR Naber MA MSc stellt den 
Antrag:  
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Rechnungsabschluss 2023, inklusive aller 
Beilagen, inkl. Bilanz der Fa. PKomm für das Jahr 2022, beschließen. 
 
Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf, StR Kalchhauser, StR Naber MA MSc,  
 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR  
Enthaltungen: Fraktion SPÖ, Fraktion WIR, GR Renner, GR Niemeczek BSc,  

   GR Krischel bakk.phil, GR Hebenstreit 
Mehrheitlich angenommen  
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Zu Top 06 - Nachträgliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖGO 1973  
Erweiterung Versicherung VORIDEG um Postpartnertätigkeit  
Sachverhalt: (StR Naber MA MSc, Mag.Mitrovic) 
In der Gemeinderatssitzung am 15.02.2024/Top2 wurde der Beginn der 
Postpartnertätigkeit beschlossen. 
Dies macht die Erweiterung der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung 
VORIDEG mit der Polizze 1391/004644-3 notwendig. 
Lt. beiliegendem Angebot unseres Versicherungsmaklers Hr. Dr. Toifl soll die 
Haftpflichtdeckung für den Postpartner in die bestehende Versicherung VORIDEG mit 
der Polizze 1391/004644-3, unter folgenden Bedingungen eingeschlossen werden: 
Die Zusatzprämie beträgt € 166,35 p.a., die Gesamtprämie erhöht sich daher auf  
€ 14.139,97.  
Diese inkludiert Vermögensschäden aus Bankgeschäften bis € 500.000,00.  
Diese Deckung kann bei Entfall der Postpartnertätigkeit wieder  
ausgeschlossen werden. Beginn ist der 01.03.2024. 
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Der Bürgermeister hat am 27.02.2024 hierzu den Auftrag erteilt. 
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Verbuchung: 1/010100-670000 Zentralamt Sachkosten Verwaltung- Versicherungen 
Bedeckung: 1/010100-670000 Zentralamt Sachkosten Verwaltung- Versicherungen 

Die Mitglieder des Finanzausschusses haben am 05.03.2024 eine einstimmige 
Empfehlung abgegeben. 
 
StR Naber MA MSc stellt den 
Antrag:  
Der Gemeinderat möge durch nachträgliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖGO 

1973 die Erweiterung der Versicherung VORIDEG mit der Polizze 1391/004644-3 ab 

01.03.2024 zur Haftpflichtdeckung der Postpartnertätigkeit mit einer jährlichen 

Zusatzprämie von €166,35; somit einer Gesamtprämie von €14.139,97 beschließen. 

Diese inkludiert Vermögensschäden aus Bankgeschäften bis €500.000,00. 

Die Deckung kann bei Entfall der Postpartnertätigkeit entfallen.  

Zahlungsweise jährlich durch Abbuchungsauftrag immer am 01.01. 

Verbuchung: 1/010100-670000 Zentralamt Sachkosten Verwaltung- Versicherungen 
Bedeckung: 1/010100-670000 Zentralamt Sachkosten Verwaltung- Versicherungen 

Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
 
zu Top 07 – Annahmeerklärung NÖ Straßendienst Kaiserbrunn Pfalzau 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Hr. Barg / Hr. Dibl): 

Am 27.10.2021 wurde von der NÖ Straßenbauabteilung zwei Ausfertigungen einer 
„Erklärung“ bezüglich „Bauführungen des NÖ Straßendienstes – Übernahme in die 
Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde“ – übermittelt. 
Am 31.1.2023 erging eine diesbezügliche Urgenz mit der Bitte um Unterfertigung der 
Erklärung. 
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Im Ausschuss STR am 13.2.2024 erfolgte eine einstimmige Empfehlung für die 
Übernahme. 
 
 
Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge der Übernahme in die Erhaltung und Verwaltung der oben genannten 
Teile der Landesstraße L2111 sowie L2112 durch die Stadtgemeinde Pressbaum 
zustimmen gemäß den Ausführungen der Erklärung. 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 08 – Dienstbarkeitsvertrag EVN für 2 Trafos 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Hr. Barg / Hr. Dibl): 

Auszug aus dem Ausschussprotokoll STRASSE vom 13.02.2024 (behandelt per 
Dringlichkeitsantrag) 

Die EVN plant, zwei Trafostationen in der Haitzawinkelstraße zu errichten, was zur Folge hat, 
dass die Straße aufgegraben oder durch mehrere Künetten gequert wird, um die Stromkabel 
zu verlegen. Die Grabungen mit einer Breite von 1 Meter sind notwendig und führen zu 
Beschädigungen der Straße. 

Betreffend der Wiederherstellung der Straße und der Benützung der Gemeindegrundstücke 
werden die diesbezüglichen Entschädigungsleistungen diskutiert.  

StR DI Brandstetter schlägt vor, dass im unteren Bereich, wo eine Künette gegraben wird, die 
gesamte Breite der Straße vollflächig asphaltiert und wiederhergestellt wird. Darüber hinaus 
soll ein Pachtvertrag erstellt werden, der eine Einmalzahlung oder eine jährliche Gebühr für 
die Nutzung des öffentlichen Grundes vorsieht. Die rechtlichen Möglichkeiten werden von der 
StG Pressbaum überprüft.  

Die EVN soll eine Vorausplanung mit detaillierten Verfahren bereitstellen. In allen 
Projektbereichen sollen die Aufgrabungsrichtlinien strikt eingehalten werden. 

Der Ausschuss empfiehlt dem GR der Grundbenützung und der Dienstbarkeit zuzustimmen 
und es soll bis zum GR betreffend Grundbenützung und Wiederherstellung „nachgebessert“ 
werden. EINSTIMMIG 

Die Netz NÖ hat per 14.03.2024 ihr einmaliges Angebot von EUR 500 auf EUR 1000 
pro Station nachgebessert. Einer vollständigen Straßenwiederinstandsetzung wurde 
nicht zugestimmt, sie berufen sich auf die geltenden Aufgraberichtlinien der 
Stadtgemeinde Pressbaum. 
 
 
zu Transformatorstation Nord 
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zu Transformatorstation West 
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Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
 
Der GR möge der Grundbenützung durch die Netz NÖ GmbH und der Dienstbarkeit 
für die Errichtung von 2 Trafostationen (Nord u West) zustimmen. 
 
Wortmeldungen: StR Gruber, StR DI Brandstetter,  
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Enthaltungen: Fraktion SPÖ und Fraktion WIR  
Mehrheitlich angenommen 
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Zu Top 09 –  Grundabtretung und –ablöse / Land NÖ öffentl. Gut  
  im Bereich Gehsteig Rekawinkel u Geh- u. Radweg T1 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm. Burtscher / StR DI Brandstetter / Hr. Dibl): 
 

Nach Fertigstellung der Projekte „Gehsteig Rekawinkel“ und dem „Geh- und Radweg 
T1“ durch den NÖ Straßendienst wurde an mehreren Begehungsterminen 
(Grenzverhandlungen) mit den jeweiligen Anrainern durch das Amt der NÖ 
Landesregierung, Gruppe Baudirektion, und der Stadtgemeinde die Grundgrenzen 
festgelegt.  

Im Wesentlichen wurden die Grundgrenzen den neu errichtenden Flächen der 
Gehsteige und den neu errichtenden Flächen des Geh- und Radweges angepasst. Mit 
den vorliegenden Vermessungsurkunden und einem GR-Beschluss ist es nunmehr 
beabsichtigt dies auch grundbücherlich durchzuführen. 
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Mit dem Einlangen des Anschreibens am 14.02.2024 konnte folglich im Ausschuss am 
13.2.2024 KEINE entsprechende Empfehlung verfasst werden. 

Die Vermessungsurkunden sind nur auszugsweise angeführt bzw. eingefügt, da dies 
auf Grund der Größe und mangels Vorlage in digitaler Form nicht möglich ist. Die 
Originale samt allen Plänen über die Naturaufnahmen sind dem Sachverhalt 
beiliegend. 

 
Vizebgm.in Burtscher / StR DI Brandstetter stellt den  
Antrag:  
 
Der GR möge der Entlassung aus bzw. der Übernahme in das öffentliche Gut gemäß 

der Planexemplare BD1 GZ 52983A und BD1 GZ 52983B in den KG Rekawinkel und 

KG Eichgraben zustimmen.  
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Wortmeldungen: StR Gruber,  
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 10 – Kabellegevereinbarung öffentliches Gut 
Wird abgesetzt 
 
 
Zu Top 11 – Vereinbarung zwischen der römisch-katholischen Pfarrkirche in 
Pressbaum und der Stadtgemeinde Pressbaum betreffend barrierefreien 
Zugang zum Stadtsaal 
 
Sachverhalt:(vorbereitet von Mag. Schindlecker): 

Die Stadtgemeinde Pressbaum als Baurechtseigentümerin der Liegenschaft 
Baurechtseinlage EZ 2832, KG 01905 Pressbaum (gem. Baurechtsvertrag vom 
10.12.2002/28.1.2003) plant für das dort befindliche Gebäude (Stadtsaal) einen 
barrierefreien Zugang durch Errichtung einer Rampe. 
 
Diese Rampe wird sich teilweise auf dem angrenzenden Grundstück Nr. .405, EZ 277, 
KG 01905 Pressbaum, welches im Eigentum der Pfarrkirche steht, befinden. 
 
Mit untenstehender Vereinbarung gestattet die Pfarrkirche der Stadtgemeinde die 
Inanspruchnahme der für diese Rampe erforderlichen Teilfläche des Gst. Nr. .405, im 
Ausmaß von ca. 9,20 m² zur Errichtung, Nutzung, Überprüfung und Instandhaltung 
sowie allfälligen Erneuerung der Rampe. 
 
 

VEREINBARUNG 

 
abgeschlossen am unten angesetzten Tage zwischen 
 

1) der römisch-katholischen Pfarrkirche in Pressbaum 
3021 Pressbaum, Hauptstraße 75, kurz Pfarrkirche 

und 
 

2) der Stadtgemeinde Pressbaum 
3021 Pressbaum, Hauptstraße 58, kurz Stadtgemeinde 

 
unter Beitritt der Pfarre Pressbaum 
wie folgt:  
 

1.  
Die Stadtgemeinde als Baurechtseigentümerin der Liegenschaft Baurechtseinlage EZ 
2832, KG 01905 Pressbaum (gem. Baurechtsvertrag vom 10.12.2002/28.1.2003) plant 
für das dort befindliche Gebäude (Stadtsaal) einen barrierefreien Zugang durch 
Errichtung einer Rampe. Diese Rampe wird sich teilweise auf dem angrenzenden 
Grundstück Nr. .405, EZ 277, KG 01905 Pressbaum, welches im Eigentum der 
Pfarrkirche steht, befinden. 
 

2.  
Die Pfarrkirche gestattet der Stadtgemeinde die Inanspruchnahme der für diese 
Rampe erforderlichen Teilfläche des Gst. Nr. .405, wie im beiliegendem Plan Beilage 
./A dargestellt im Ausmaß von ca. 9,20 m² zur Errichtung, Nutzung, Überprüfung und 
Instandhaltung sowie allfälligen Erneuerung der Rampe. 



Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil 

 
 

 
3. 

Die Stadtgemeinde verpflichtet sich, die mit Errichtung, Betrieb, Bestand, 
Instandhaltung und Erneuerung der Rampe verbundenen Kosten und Gebühren 
vollständig zu tragen. Die Stadtgemeinde übernimmt die zukünftige Rampe in ihre 
laufende Verantwortung und Betreuung inkl. Schneeräumung und Glatteisbetreuung 
und hält die Pfarrkirche diesbezüglich schadlos. 
 

4. 
Gegenständlicher Vertrag endet jedenfalls mit Ablauf des Baurechtes (am 31.12.2033) 
laut Baurechtsvertrag vom 10.12.2002/28.01.2003 abgeschlossen zwischen der 
Pfarre Pressbaum (als Eigentümer des Gst. Nr. 133/5, KG 01905 Pressbaum) und der 
Stadtgemeinde.  
Im Fall der Beendigung treffen die Vertragsparteien eine gesonderte Vereinbarung 
über Verbleib oder Entfernung der gegenständlichen Rampe; kann keine Einigung 
gefunden werden, hat die Stadtgemeinde die Rampe auf Gst. Nr. .405 bei Ablauf des 
Baurechtsvertrages vom 10.12.2002/28.01.2003 auf eigene Kosten zu entfernen. 
 

5. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Überbindung der Rechte und Pflichten aus 
dieser Vereinbarung an ihre Rechtsnachfolger.  
Neben dieser Vereinbarung bestehen keine sonstigen Abreden. Ergänzungen und 
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
 
Mit dieser Vereinbarung verbundene Kosten, Abgaben und Gebühren trägt die 
Stadtgemeinde. 
 
 
Beilage ./A – Plan 
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Pressbaum, 20.03.2024 

 
Für die römisch-katholische Pfarrkirche in Pressbaum 
 
…………………………………….   
Pfarrer   
 
…………………………………….. 
Geschäftsführender Vorsitzender des Vermögensverwaltungsrates  
 
…………………………………….. 
Stv. Vorsitzender des Vermögensverwaltungsrates 
 
 
Für die Stadtgemeinde Pressbaum 
 
 
………………………………………… 
Bürgermeister 
 
…………………………………………… 
Stadtrat 
 
……………………………………………….   
Gemeinderat 
 
………………………………………… 
Gemeinderat  
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GR Ing. Strombach stellt den  
 
Antrag:  
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge die obenstehende 
Vereinbarung mit der römisch-katholischen Pfarrkirche in Pressbaum beschließen. 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Zu Top 12 - Dachsanierung gemeindeeigener Häuser:  

Hauptstraße 58, 86 und 115b sowie Forsthausstraße 29 
Sachverhalt (vorbereitet von GR Ing. Strombach/Hr. Svoboda):  

Nach Vorlage der entsprechenden Dachbefunde für die gemeindeeigenen Häuser, 

Hauptstraße 58 (Rathaus), 86 (Friedhofsgebäude), 115b (ehemaliges ASFINAG-

Gebäude) sowie Forsthausstraße 29 (Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel) (mehr dazu 

in den Beilagen 8 bis 11) wurden entsprechende Kostenvoranschläge durch die 

Hausverwaltung eingeholt.  

Da diese für das Rathaus auf Hauptstraße 58 und das vormalige ASFINAG-Gebäude 

auf Hauptstraße 115 inhaltlich und in der Ausführung voneinander abweichen und 

nicht vergleichbar sind, wird die Hausverwaltung PKomm beauftragt, vergleichbare 

Standards sowohl für die Dachsanierung, als auch die Anbringung der Sicherheits-

haken für das Rathaus und das alte ASFINAG-Gebäude festzulegen und 3 

alternative Angebote einzuholen. Die PKomm hat sicherzustellen, dass die 

gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Arbeits- und Sicherheitstechnik berücksichtigt 

und durch den Auftragnehmer eingehalten werden. 

Für das Friedhofsgebäude auf Hauptstraße 86 gibt es keine ausführungstechnischen 

Unterschiede.  

Die Fa. Sulzer ist mit € 2.520,- (inkl USt.) das günstigste Angebot.  

Für das Feuerwehrhaus Rekawinkel in der Forsthausstraße 29 gilt es die 

entsprechenden Bereiche für die Einfahrt zum hinteren Grundstück zu beachten. 

Auch in diesem Fall ist das Angebot der Fa. Sulzer mit € 6.092,40 (inkl. USt.) das 

günstigere. 

Die Kostenangebote der Firmen Schmitzer und Sulzer für alle 4 gemeindeeigenen 

Gebäude liegen dem Sachverhalt bei.  
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Originalangebote im Vergleich 

 
 

 

 

D acharbeiten K ostenvergleich

Haus P osition S chmitz e r ne tto S ulz e r ne tto Hinwe is
Hauptstraß e 58, R athaus B austelleneinrichtung 240,00 € S chmitz er: keine fixen S icherungshaken

und S icherung 1 680,00 € S ulz er: S icherungshaken bleiben, 10 S tk. nötig für momentane Arbeiten
40 z usätz liche S icherungshaken für gesamtes D ach 6 720,00 € für spätere Arbeiten sinnvoll
F otodoku S icherheitshaken und planliche D arstellung 750,00 € für 50 S tk
K amininstandsetz ung 1 383,97 € E rgänz ung K alkz ementverputz
K amineinfassungsverkleidung 1 800,00 € mit Alu, wartungsfrei
Montage Lüftungsrohre 890,00 € 800,00 €
D achübersteigung wegen R eparatur defekte E ternitplatten 1 600,00 €
Überarbeitung provisor. Abdichtungen 1 502,87 € 1 350,00 €
Ablaufrohre tauschen 370,61 € 330,00 €
B austellenendreinigung 280,04 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

Hauptstraß e 115b, AS F INAG B austelleneinrichtung 240,00 € S chmitz er: keine fixen S icherungshaken
und S icherung 1 344,00 € S ulz er: S icherungshaken bleiben, 8 S tk. nötig für momentane Arbeiten
40 z usätz liche S icherungshaken für gesamtes D ach 336,00 € für spätere Arbeiten sinnvoll
F otodoku S icherheitshaken und planliche D arstellung 500,00 € für 10 S tk
D achübersteigung wegen R eparatur defekte E ternitplatten 910,07 € 890,00 €
K amineinfassung erneuern 4 059,21 €
K amineinfassung streichen 1 680,00 € keine Instandsetz ung angeboten wegen Lebensdauer des D aches
K amininstandsetz ung (K aminkopf) 4 658,31 € 3 600,00 €
E rneuerung Lüftungsrohre 1 750,69 € 1 300,00 €
Antenneneinfassung 1 022,42 € 980,00 €
Austausch D achausstiegsfenster 998,87 € 1 870,00 €
Innenleibung Anpassung 765,34 € 790,00 €
Abdichtung E inlegerinne 1 419,95 € 1 300,00 €
B austellenendreinigung 280,04 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

Hauptstraß e 86, F riedhof B austelleneinrichtung 230,00 € 200,00 €
B lechanstrich 1 676,63 € 1 900,00 €
B austellenendreinigung 260,00 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

F osthausstraß e 29, F F  R ekawinkelB austelleneinrichtung 230,00 € 300,00 €
B lechanstrich 1 445,24 € 1 300,00 €
Abdichtungsarbeiten F assadenanschlüsse 3 211,70 € 2 280,00 €
Hochz ugsblenden 1 849,65 € 1 197,00 €
B austellenendreinigung 260,00 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

303,25 €

303,25 €

Achtung - diese P osition ist ev. hinfällig  wegen Abbruch des 
Gebäudeteiles  - Zufahrt z um hinteren Grundstück
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Angepasste Anbote (z.B. Exkl. Haken für Rathaus) 

 

D acharbeiten K ostenvergleich

Haus P osition S chmitz e r ne tto S ulz e r ne tto Hinwe is
Hauptstraß e 58, R athaus B austelleneinrichtung 240,00 € S chmitz er: keine fixen S icherungshaken

und S icherung 1 680,00 € S ulz er: S icherungshaken bleiben, 10 S tk. nötig für momentane Arbeiten
40 z usätz liche S icherungshaken für gesamtes D ach für spätere Arbeiten sinnvoll
F otodoku S icherheitshaken und planliche D arstellung für 50 S tk
K amininstandsetz ung 1 383,97 € E rgänz ung K alkz ementverputz
K amineinfassungsverkleidung 1 800,00 € mit Alu, wartungsfrei
Montage Lüftungsrohre 890,00 € 800,00 €
D achübersteigung wegen R eparatur defekte E ternitplatten
Überarbeitung provisor. Abdichtungen 1 502,87 € 1 350,00 €
Ablaufrohre tauschen 370,61 € 330,00 €
B austellenendreinigung 280,04 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

4 730,74 € 6 200,00 €

Hauptstraß e 115b, AS F INAG B austelleneinrichtung 240,00 € S chmitz er: keine fixen S icherungshaken
und S icherung 1 344,00 € S ulz er: S icherungshaken bleiben, 8 S tk. nötig für momentane Arbeiten
40 z usätz liche S icherungshaken für gesamtes D ach für spätere Arbeiten sinnvoll
F otodoku S icherheitshaken und planliche D arstellung für 10 S tk
D achübersteigung wegen R eparatur defekte E ternitplatten 910,07 € 890,00 €
K amineinfassung erneuern 4 059,21 €
K amineinfassung streichen 1 680,00 € keine Instandsetz ung angeboten wegen Lebensdauer des D aches
K amininstandsetz ung (K aminkopf) 4 658,31 € 3 600,00 €
E rneuerung Lüftungsrohre 1 750,69 € 1 300,00 €
Antenneneinfassung 1 022,42 € 980,00 €
Austausch D achausstiegsfenster 998,87 € 1 870,00 €
Innenleibung Anpassung 765,34 € 790,00 €
Abdichtung E inlegerinne 1 419,95 € 1 300,00 €
B austellenendreinigung 280,04 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

16 168,15 € 13 994,00 €

Hauptstraß e 86, F riedhof B austelleneinrichtung 230,00 € 200,00 €
B lechanstrich 1 676,63 € 1 900,00 €
B austellenendreinigung 260,00 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

2 166,63 € 2 100,00 €

F osthausstraß e 29, F F  R ekawinkelB austelleneinrichtung 230,00 € 300,00 €
B lechanstrich 1 445,24 € 1 300,00 €
Abdichtungsarbeiten F assadenanschlüsse
Hochz ugsblenden
B austellenendreinigung 260,00 € bei B austelleneinrichtung inkludiert

1 935,24 € 1 600,00 €

€ 25 000,76 € 23 894,00

303,25 €

303,25 €

Achtung - diese P osition ist ev. hinfällig  wegen Abbruch des 
Gebäudeteiles  - Zufahrt z um hinteren Grundstück
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Es liegt eine positive Empfehlung des entsprechenden Ausschusses vom 
26.02.2024 vor. 
 
GR Strombach stellt den 

Antrag: 
Vorbehaltlich der Berücksichtigung im Nachtragsvoranschlag 2024 möge der 

Gemeinderat der Fa. Sulzer dem Zuschlag für die Dachsanierung der 2 

gemeindeeigenen Gebäude, Friedhofsgebäude, Hauptstraße 86 (€ 2.520,- inkl. USt ) 

und Feuerwehrhaus FF Rekawinkel Forsthausstraße (€ 6.092,40 inkl. USt ) 

zusprechen. Bestbieter ist in beiden Fällen die Fa. Sulzer. 

 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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zu Top 13 - Musikschule Oberes Wiental (MSOW):  
Hauptverträge für Volksschule- und NMS-Mieten ab dem Jahr 2022 

Sachverhalt (vorbereitet von GR Ing. Strombach/ Hr.Svoboda):  

Nach Durchsicht aller vorliegenden Unterlagen ist festgestellt worden, dass trotz 

zahlreicher, auch durch den Gemeinderat beschlossener Ergänzungen, kein aufrechter 

Nutzungsvertrag zur Benützung von Räumlichkeiten der Volksschule und der Neuen 

Mittelschule zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und der Musikschule Oberes 

Wiental (MSOW) besteht. Mieten werden allerdings schon verrechnet und Nachträge sind 

schon erfolgt. Entsprechend soll eine Nutzungsvereinbarung zwischen der 

Stadtgemeinde und MSOW mit Beginn des Schuljahres 2021/22 mit unbefristeter 

Laufzeit errichtet werden. Eine Aufkündigung ist auf das Ende eines Schuljahres unter 

Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist bestimmt. Die entsprechenden 

Raumnutzungskonzepte an beiden Standorten, sowie die jeweiligen Berechnungs-

spiegel sind den Beilagen zu entnehmen (Beilagen 2-7). 

 

Es liegt eine positive Empfehlung durch den entsprechenden Ausschuss vom 
26.2.2024 vor. 
 

GR Ing. Strombach stellt den 

Antrag 
Der Gemeinderat möge den beiden Nutzungsvereinbarungen für Volksschule und 

Mittelschule zwischen der Stadtgemeinde Pressbaum und der Musikschule Oberes 

Wiental (MSOW), beginnend mit Schuljahr 2021/22 auf unbefristete Zeit zustimmen. 
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Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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zu Top 14 - Fuhrparkmanagement: Versicherung Stromerzeuger 
wird abgesetzt und in der nächsten Sitzung behandelt 
 
Zu Top 15 – Grundabtretung und Vereinbarung Rek.Hauptstraße 
 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR DI Brandstetter/ Mag. Wallner): 
Am 31.10.2023 wurde bei der Stadtgemeinde Pressbaum die Bewilligung einer 
Grenzänderung im Bauland auf der Liegenschaft Rekawinkler Hauptstraße 26 
beantragt. Für diese Liegenschaft ist im aktuell gültigen Bebauungsplan der 
Stadtgemeinde Pressbaum eine Grundabtretung vorgesehen. Gemäß dem 
Teilungsplan GZ.: 3733/23 vom 20.07.2023 von Dipl.-Ing. Alireza Khatibi, Hauptstraße 
60B/11, 3021 Pressbaum, sind daher die nachstehenden Teilstücke KOSTENLOS 
sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum abzutreten: 
Das Trennstück Nr. 6 des Grundstücks Nr. 26/6, EZ. 642, KG 01907 im Ausmaß von 
1430m² ist lasten- und bestandsfrei in das Öffentliche Gut (Gst.Nr. 26/7, EZ. 471, KG 
01907) 
der Stadtgemeinde Pressbaum abzutreten. 

 
Das Gesamtausmaß der Grundabtretung in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum beträgt 1430 m². 
 
  
Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die Abtretung 
stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 
 
Beilage:1x Teilungsplan 
 1x Ansuchen 
 1x Grundbuchsauszüge 
 1x Auszug Bebauungsplan 
 1x Auszug aus der DKM 
 1x Sachverständigenniederschrift 
             1x Vereinbarung zwischen Stadtgemeinde Pressbaum und Grundeigentümern 

 
Ausschussempfehlung: 
Einstimmige Empfehlung im Ausschuss für 
Wasser,Kanal,Straße,Verkehr,Beleuchtung,Winterdienst vom 13.02.2024. 
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StR DI Fritz Brandstetter stellt den  
 

1. Antrag:  
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die gegenständliche, kostenlose 
Grundabtretung des Trennstückes Nr.6 des Grundstücks Nr. 26/6, EZ. 642, KG 01907 
im Ausmaß von 1430m² lastenfrei in das Öffentliche Gut (Gst.Nr. 26/7, EZ. 471, KG 
01907) gemäß dem Teilungsplan GZ.: 3733/23 vom 20.07.2023 von Dipl.-Ing. Alireza 
Khatibi, Hauptstraße 60B/11, 3021 Pressbaum, durchgeführt wird. 
 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
 

2. Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Vereinbarung betreffend die Räumung der Abtretungsfläche 
des Grundstückes 26/6, KG 01907 von Gehölzen, zwischen den betroffenen 
Grundeigentümern Anton Klaghofer und der Gnant Josef GmbH beschließen. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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                               Ansuchen: 
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                   Grundbuchsauszüge:  
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         Auszug aus dem Bebauungsplan: 
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      DKM-Auszug:  
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Sachverständigenniederschrift 
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Vereinbarung zwischen Stadtgemeinde Pressbaum und Grundeigentümern 
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Zu Top 16 –  Grundabtretung, Kaiserbrunnstraße 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR DI Brandstetter und Mag. Wallner): 

Unter Berufung auf die Vollmacht des Eigentümers wurde seitens der Vermessung 
Oppitz ZT GmbH am 22.11.2023 die Bewilligung einer Grenzänderung im Bauland 
auf der Liegenschaft Kaiserbrunnstraße 40 beantragt. Für diese Liegenschaft ist im 
aktuell gültigen Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum eine Grundabtretung 
vorgesehen. Gemäß dem Teilungsplan GZ. 313 vom 15.02.2024 der Vermessung 
Oppitz GmbH, Glasgraben 1, A-1140 Purkersdorf, sind daher die nachstehenden 
Teilstücke KOSTENLOS sowie LASTEN- u. BESTANDSFREI in das öffentliche Gut 
der Stadtgemeinde Pressbaum abzutreten: 

Das Trennstück Nr. 3 des Grundstückes Nr. 255, EZ. 376, KG 01905 im Ausmaß von 
39m² wird als Grundstück Nr. 255/3 in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum abgetreten. 
Das Trennstück Nr. 4 des Grundstückes Nr. 255, EZ. 376, KG 01905 im Ausmaß von 
5m² wird als Grundstück Nr. 255/4 in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum abgetreten. 
 
Das Gesamtausmaß der Grundabtretung in das öffentliche Gut der 
Stadtgemeinde Pressbaum beträgt 44 m². 
  
Der o.a. Teilungsplan wurde von SV Arch. DI Pluharz positiv begutachtet. Die 
Abtretung stimmt mit den Vorgaben des Bebauungsplanes ein. 

Beilagen:  
 1x Ansuchen 
 1x Auszug Bebauungsplan 
 1x Auszug aus der DKM 
 1x Grundbuchsauszug 
 1x Teilungsplan 
 1x Sachverständigenniederschrift 
 
StR DI Brandstetter stellt den  
 
Antrag:  
 
Der Gemeinderat möge die gegenständliche, kostenlose, sowie lasten- und 
bestandsfreie Grundabtretung der Trennstücke Nr.3 und Nr.4 des Grundstückes Nr. 
255, EZ. 376, KG 01904 im Gesamtausmaß von 44 m² in das öffentliche Gut der 
Stadtgemeinde Pressbaum, gemäß dem Teilungsplan GZ. 313 vom 15.02.2024 der 
Vermessung Oppitz GmbH, Glasgraben 1, A-1140 Purkersdorf, beschließen. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Ansuchen: 
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Auszug aus dem Bebauungsplan:
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Auszug aus der DKM: 
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Grundbuchsauszug:
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Teilungsplan: 
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Sachverständigenniederschrift: 
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Zu Top 17 – Grundabtretung Brunnengrundstück 
Wird abgesetzt 
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Zu Top 18 – Nutzungsvereinbarung Telefonanschluss PostPartner 
Wird abgesetzt 
 
 
Zu Top 19 - Bericht: Post Partner 
Vizebgm. Polzer setzt den Gemeinderat wie folgt in Kenntnis:  
Es wurde bereits in der letzten GR Sitzung am 15.02.2024 beschlossen, dass der 
PKomm das fremdübliche Entgelt für den Betrieb des Postpartners geleistet wird. Nun 
liegt ein Angebot vor, welches somit im NTRVA 2024 berücksichtigt werden muss und 
dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. 
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Zu Top 20 - Vereinbarung Zivilschutz Sirene Hauptstraße 70 
Sachverhalt (vorbereitet Vizebgm.Polzer/E.Wiesböck/S.Schindlecker) 
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Es liegt eine positive Empfehlung des entsprechenden Ausschusses vom 
27.2.2024 vor. 
 

Vizebgm. Polzer stellt den   

Antrag: 
Der Gemeinderat die obige Vereinbarung, betreffend der FF/Zivilschutz Sirene am Dach 

des Hauses, Hauptstraße Nr. 70, mit der PKomm abschließen.  

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
Zu Top 21 – HLF 1 FF Rekawinkel 
Sachverhalt:(vorbereitet von Frau Vizebgm. Polzer/ Mag. Schindlecker): 

Es liegen folgende von der Stadtgemeinde Pressbaum zu begleichende drei 
Rechnungen der Firma Magirus Lohr GmbH bezüglich Beladung HLF1- W der 
Freiwilligen Feuerwehr Rekawinkel vor: 

Die Bestellungen erfolgten nicht über die BBG und somit auch nicht zu den Konditionen 
der BBG. Laut tel. Auskunft von Frau Liebert (Vertrags- & Qualitätsmanagerin der 
Bundesbeschaffungs GmbH) am 05.03.2024, die Herrn Dominik Galfusz (Magirus Lohr 
GmbH) diesbezüglich kontaktierte, wurde die „Beladung“ direkt bei Magirus Lohr GmbH 
nach der Baubesprechung von der FF Rekawinkel bestellt. 

Beilage:  Rechnung Magirus 

Frau Vizebgm. Polzer stellt den  
 
Antrag:  
1. Der GR der Stadtgemeinde Pressbaum möge die Abänderung der Beschlüsse vom 
30.03.2022, Top 9 und 29.06.2022, Top 22 bezüglich der Kosten des Ankaufes des 
HLF1- W für die Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel beschließen: 
 
Zusatzkosten Beladung:  
 
€ 14 454,28 

€ 2 491,20 
€ 521,02 

€ 17 466,50 
 
Hinweis: laut Auskunft der Finanzabteilung der Stadtgemeinde Pressbaum vom 
05.03.2024 wurde das Projekt FF Rek. HLF1-W (163012) mit Förderungsbeträgen in 
Höhe von € 81.400 (Ust Rückerstattung, Förderung Land) budgetiert. 
 
2. Der GR der Stadtgemeinde Pressbaum möge die Zuführung aus dem Projekt Rathaus 
Wärmesanierung 029060 zu Ankauf HLF1-W FF Rekawinkel in Höhe von: 
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€ 14 454,28 
€ 2 491,20 

€ 521,02 
€ 17 466,50 

 
beschließen: 
 
5/029060-799001 
6/163012+899001 
 
Wortmeldungen: GR Dr. Großkopf, Vizebgm. Polzer, StR Gruber, StR Naber MA MSc,  
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 FF Rekawinkel Versicherung Fahrzeug HLF1-W 

Sachverhalt: (Mag. Mitrovic/ Vzbgm. Polzer) 

In der Gemeinderatssitzung am 30.03.2022/Top 9 wurde für die FF Rekawinkel der Ankauf 
eines HLF1-W beschlossen.  

Für dieses Fahrzeug bedarf es ebenfalls einer Versicherung, welche nicht Bestandteil des 
Beschlusses war.  

Die Fahrzeuganmeldung ist direkt durch die FF Rekawinkel am 01.02.2024 erfolgt.  
 
Die Unterlagen zur Aufnahme in die bestehende Blaulichtpolizze bei der 
Niederösterreichischen Versicherung wurden direkt durch die FF Rekawinkel an die 
Versicherungsanstalt übermittelt. 
Die Jahresprämie beträgt €466,46; im Jahr 2024 anteilig €427,58. 
 

Verbuchung:  1/163002-670000 FF Rekawinkel – Versicherungen  

Bedeckung:  1/163002-670000 FF Rekawinkel – Versicherungen 
 
Es liegt eine positive Empfehlung des entsprechenden Ausschusses vom 
27.2.2024 vor. 
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Vizbgm. Polzer stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat möge durch nachträgliche Beschlussfassung gem. § 38 NÖGO 1973 
die Aufnahme des FF Rekawinkel Fahrzeugs HLF1- W mit dem behördlichen  
Kennzeichen FW-447PL in die bestehende Versicherung - Blaulichtpolizze bei der 
Niederösterreichischen Versicherung mit der Polizzennummer 4.404.710/8 beschließen. 
Die Jahresprämie beträgt €466,46; im Jahr 2024 anteilig €427,58.  
Zahlungsweise jährlich durch Abbuchungsauftrag immer am 01.01. 
 
Entscheidung:  
Dafür:  einstimmig 
 
Zu Top 22 - Badbetrieb durch die Pressbaumer Kommunal GmbH und 
Gesellschafterzuschuss 
Sachverhalt (vorbereitet Vizebgm. Polzer) 
 
Bei der Beauftragung zum Neubau des Pressbaumer Freizeitbades wurde zwischen der 
Stadtgemeinde Pressbaum und der PKomm wohl die Abdeckung des Tilgungsplanes 
besprochen, jedoch keine vertragliche Vereinbarung über den Betrieb des Bades 
getroffen. 
Schon das alte Bad hatte, wie vermutlich alle Bäder, einen jährlichen Abgang, wofür es 
bereits z.B. 2014 einen Antrag der PKomm an die Stadtgemeinde Pressbaum, zur 
Abdeckung der Badverluste sowie zur Bereitstellung des für den Badebetrieb notwendigen 
Personals gab.   
Die Pressbaumer Kommunal ist als GmbH angehalten und gesetzlich verpflichtet 
wirtschaftlich zu agieren. So gibt es die rechtliche und steuerliche Vorgabe dem 
Gesellschafter gegenüber bei allen Rechtsbeziehungen wie Darlehensverträgen, 
Mietverhältnissen, Kaufverträgen und sonstigen Beauftragungen hinsichtlich des 
Rechtsverhältnisses zu prüfen, ob diese steuerlich anerkannt oder als verdeckte 
Gewinnausschüttung beurteilt werden könnten, was wieder steuerlichen Konsequenzen 
nach sich ziehen würde. 
Die PKomm ist Liegenschaftseigentümerin und Betreiberin des in 3021 Pressbaum, 
Uferzeile 24, befindlichen Strandbades Pressbaum. Die PKomm macht durch den 
jährlichen Betrieb des Strandbades Pressbaum beträchtliche Verluste. Die Stadtgemeinde 
Pressbaum möchte den Betrieb des Strandbades Pressbaum für die Bürgerinnen und 
Bürger aufrechterhalten. Somit soll zukünftig eine Beauftragung durch die Stadtgemeinde 
Pressbaum stattfinden. Deshalb hat sich die Stadtgemeinde Pressbaum sowie die PKomm 
über grundlegende Inhalte der Beauftragung, vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung, 
vorabgestimmt. 
 
Im Falle des Freibades wurde die Pressbaumer Kommunal GmbH von der Stadtgemeinde 
Pressbaum mit dem Neubau beauftragt und ein Gesellschafterzuschuss zur Abdeckung 
der Errichtungskosten im Gemeinderat beschlossen. Es wurde jedoch kein Vertrag über 
die Betreibung des Bades und den daraus entstehenden Abgängen abgeschlossen. 
 
Damit der vom Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum beauftragte Badbetrieb weiter 
aufrechterhalten werden kann, ist somit für 2024 ein Gesellschafterzuschuss zur 
Abdeckung des bedingten Liquiditätsabganges auszuschütten. Die Pressbaumer 
Kommunal GmbH muss bis spätestens 15.12.2024 eine Gewinn -und Verlustrechnung 
vorlegen.  
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Vizebgm. Polzer stellt den 
 
1. Antrag: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge die Rückführung an den oH von 
dem Projektansatz 1612012 Straßenbau/Straßenbeleuchtung Radweg ab T2 in der Höhe 
239.000 € & Projekt Katstrophendienst- RH Notstromaggregat Ansatz 179010 in der Höhe 
von 31.000€ € mit der Verbuchung der Rückführung im oH am Konto 2/980+899 für die 
nachfolgende Beschlussfassung und Bedeckung des Antrages für den 
Gesellschafterzuschuss für das Freibad in der Stadtgemeinde Pressbaum beschließen. 
 
Wortmeldungen: StR Kalchhauser, StR Gruber, GR Dr. Grosskopf, StR Auer,  

         GR Ing. Woletz, Vizebgm. Polzer,  
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
2. Antrag: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge zur Abdeckung des bedingten 
Liquiditätsabganges Freibad Pressbaum einen nicht rückzahlbaren 
Gesellschafterzuschuss an die Pressbaumer Kommunal GmbH in Höhe von Euro 
370.000 beschließen. Die Firma Pkomm wird wie im Sachverhalt dargestellt, nach Ablauf 
der Badesaison die Abrechnung der diesjährigen Saison dem Gemeinderat zur Kenntnis 
zu bringen und einen Vergleich der letzten 5 Jahre auflegen.  
 
Bedeckung ist durch den soeben gefassten Beschluss unter 2/980+899 sowie durch die 
unter der HHSt 1/914-755 in der Höhe von 100.000€ gegeben. Die Verbuchung der 
Gesellschafterzuschüsse erfolgt auf dem Konto 1/914-755. 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Stellungnahme der Fraktion WIR liegt dem Protokoll bei 
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Zu Top 23 – Gesellschafterzuschuss 
Wird abgesetzt 
 
 
Zu Top 24 – Urkunde Gut Eisenstein 1778 und  
Abtretung an Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg 
Sachverhalt (vorbereitet von StR Susanne Stejskal / Mag. B. Bernardini-Schneider) 

Im Stadtmuseum Pressbaum wurde eine sehr alte Urkunde entdeckt, die 

augenscheinlich nichts mit Pressbaum zu tun hat. Wie sie in unser Museum kam ist nicht 

mehr eruierbar.  

Eine erste Begutachtung durch Mag. Bernardini-Schneider ergab, dass das Dokument 

1778 entstand und es dabei um die Bestellung eines Pfarrers für „Gut Eisenstein“ in 

Bayern ging. Ein Bezug zu Pressbaum ließ sich weiterhin nicht entdecken. Zur 

Bestätigung wandte sich Mag. Bernardini-Schneider am 5.6.2023 an das NÖ 

Landesarchiv. Mag. Heidemarie Bachhofer bestätigte am 2.11.2023, dass es sich bei der 

Urkunde um eine Stiftung des Inhabers des Gutes Eisenstein in Böhmen für einen 

Pfarrer und Kaplan handle – und diese Stiftung darin dem Bischof von Regensburg 1778 

vorgelegt wurde. Nach Einschätzung des NÖ Landearchives könne man sich entweder 

an das Bistumsarchiv in Regensburg oder das Gebietsarchiv Pilsen, zu dem Böhmisch 

Eisenstein nun gehört, wenden und anfragen, ob sie es übernehmen wollen. Mag. 

Bernardini-Schneider wandte sich am 6.11.2023 an das Bischöfliche Zentralarchiv in 

Regensburg. Mit Antwort vom 13.12.2023 wurde von Dr. Camilla Weber, Archiv- und 

Bibliotheksdirektorin des Bischöflichen Zentralarchives, bestätigt, dass die Urkunde in 

ihren Zuständigkeitsbereich fallen würde und sie diese gerne übernehmen würden. 

Vorschlag der Übernahme wäre eine persönliche Übergabe im Juni 2024 anlässlich der 

Tagung der Diözesanarchive in Wien, um einen risikobehafteten Postweg zu vermeiden. 

 

StR Susanne Stejskal stellt den 

Antrag:  
Der GR möge der Übergabe der Urkunde Gut Eisenstein 1778 an das Bischöfliche 
Zentralarchiv Regensburg im Juni 2024 zustimmen.  
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
Anhänge liegen dem Protokoll bei: 
Schreiben NÖLA / Mag. Bachhofer v. 2.11.2023 
Schreiben von Dr. Camilla Weber, direktorin des Bischöflichen Zentralarchivs Regensburg vom 13.12.2023 
Scan des Dokumentes von 1778 
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Zu Top 25 – Änderungen Kooperationsvereinbarung DIP Datenbank / 
    Änderung der bestehenden Vereinbarung 
Sachverhalt (vorbereitet von StR Stejskal / Mag. B. Bernardini-Schneider) 

Das Stadtmuseum Pressbaum benutzt seit 2020 die Datenbank „DIP.noemuseen“ – ein 
digitales Inventarisierungsportal für die NÖ Sammlungen. Bisher haben wir damit rund 
1500 Objekte erfasst und arbeiten täglich weiterhin damit. Beschlussfassung dazu 
erfolgte lt. StR Beschluss vom 11.3.2020. 
Nun soll es eine Anbindung des DIPkatalogs als Teil der neuen Kulturpool-Website, der 
österreichischen Plattform für Kulturgüter, geben. Für die technische Infrastruktur und 
Abwicklung des Kulturpools ist neu das Naturhistorische Museum zuständig. Deshalb 
müssen alle bisherigen Nutzungsvereinbarungen erweitert werden. 
Folgende Änderungen der Kooperationsvereinbarungen sind erfolgt: 

• ergänzt wurden die im beigefügten PDF grau markierten Bereiche, die 
ausschließlich die Weiterleitung der Daten betreffen. Es wird im Detail ausgeführt, 
dass das Museumsmanagement Niederösterreich die veröffentlichten Daten an 
das NHM weitergeben kann, wobei die Rechte bei den Museen verbleiben.  

Unverändert liegen alle Rechte und Verantwortungen der bereitgestellten Daten bei den 
einzelnen Museen! 
 
Die DIP-Weboberfläche, persönliche Zugangsdaten sowie die technische Abwicklung 
bleiben unverändert, das jährliche Entgelt von 200,- bleibt ebenso unverändert! 
 
Anhänge: 
Kooperationsvertrag NHM, Kooperationsvereinbarung DIP_NHM_Pressbaum 
Eine positive Ausschussempfehlung vom 04.03.2024 liegt vor. 
 
Bedeckung gegeben unter 1/360-728 
 
StR. Stejskal stellt den 
Antrag:  
Der GR möge der Änderung der Kooperationsvereinbarung sowie deren Unterfertigung 
durch den Bgm. zustimmen.  
 
Bedeckung gegeben unter 1/360-728 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
  



Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil  

125 
 

Zu Top 26 – Nachträgliche Beschlussfassung Gründung einer Genossenschaft 
Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum 
Sachverhalt: (Ing. Kurt Heuböck, Mag. Schindlecker, Bgm Josef Schmidl-Haberleitner) 
Anlässlich der Eingabe des Herrn STR Alfred Gruber vom 23. Jänner 2024 betreffend 
Gründung einer wirtschaftlichen Unternehmung wurde der Stadtgemeinde Pressbaum 
nachstehende Stellungnahme der Aufsichtsbehörde am 01.03.2024 übermittelt:  
Gemäß § 68 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973), StF: LGBl. 1000-0 idF 
LGBl. Nr. 36/2023, bedarf die Errichtung oder Erweiterung einer wirtschaftlichen 
Unternehmung wie auch die Beteiligung an dieser durch die Gemeinde eines mit einer 
Zweidrittelmehrheit gefassten Gemeinderatsbeschlusses. Wie seitens der 
Stadtgemeinde in der Stellungnahme richtigerweise ausgeführt, bedarf hingegen die 
Aufgabe einer Beteiligung an einer Unternehmung, die Auflassung und jede Änderung 
des Umfanges und der Rechtsform von Gemeindeunternehmungen keines qualifizierten 
Beschlusses.  
Im gegenständlichen Fall handelt es sich jedoch, nach Rechtsmeinung der 
Aufsichtsbehörde, nicht um die Änderung der Rechtsform eines 
Gemeindeunternehmens. Die Aufsichtsbehörde empfiehlt eine nachträgliche 
Beschlussfassung entsprechend § 68 Abs. 2 NÖ GO 1973. Diese nachträgliche 
Beschlussfassung bereits veranlasster Verfügungen führt zur „nachträglichen“ 
Sanierung“. 
 
Da für die Errichtung einer „Erneuerbaren Energie-Genossenschaft“ laut 
Rechtsmeinung des Landes NÖ (IVW3) ein mit Zweidrittelmehrheit gefasster 
Gemeinderatsbeschluss erforderlich ist, wurde vom Bürgermeister zu einer 
informativen und abklärenden Gesprächsrunde eingeladen.  
Bei diesem Gespräch wurde von Herrn Stadtrat Alfred Gruber sowie von Herrn 
Stadtrat Wolfgang Kalchhauser mitgeteilt, dass man grundsätzlich nicht gegen 
eine „Erneuerbare Energie-Genossenschaft“ sei, dass man aber Bedenken 
bezüglich einer Mitwirkung der PKomm im Vorstand der „Erneuerbaren Energie-
Genossenschaft“ habe. 
Vom Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner wurde diesbezüglich zugesagt, 
den Sachverhalt mit dem Energieberater DI Matthias Zawichowski abzuklären. 
 
Von DI Matthias Zawichowski wurde ergänzend zu seinen in der 
Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 gemachten Angaben Folgendes mitgeteilt: 
 

1. Für die Gründung einer Energie-Genossenschaft“ sind grundsätzlich mindestens 
2 juristische Personen erforderlich. Deshalb waren für die Gründungssitzung als 
juristische Personen die Stadtgemeinde Pressbaum und die PKomm erforderlich. 
 

2. Jeder, der Energie bezieht, muss auch Mitglied sein und die PKomm wäre mit dem 
Pressbaumer Bad der größte Energiebezieher der “Erneuerbaren Energie 
Genossenschaft“. 
 

3. Es ist nicht erforderlich, dass die PKomm im Vorstand ist. Es genügt also eine 
einfache Mitgliedschaft. 
 

4. Dazu ist lediglich erforderlich, dass in einer außerordentlichen 
Generalversammlung ein neuer Vorstand mit ausschließlich Mitgliedern des 
Gemeinderates gewählt wird. 
 

5. Es muss also kein Vertreter der PKomm im Vorstand sein.  
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GR Kurt Heuböck stellt den  
 
Antrag: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge beschließen: 
Der Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum (bestehend aus 
Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH soll aufgelöst 
und durch eine neu zu gründende „Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum eGen“ 
ersetzt werden. Für die Gründung der „Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum 
eGen“ fungieren als Gründungsmitglieder und juristische Personen die Stadtgemeinde 
Pressbaum, sowie die Pressbaumer Kommunal GmbH (PKomm). Der Vorstand der 
„Erneuerbaren Energiegemeinschaft Pressbaum eGen“ soll aus mindestens 3, 
höchstens jedoch 10 Mitgliedern darunter dem Obmann und den Obmann Stellvertretern 
bestehen. Als Obmann fungiert der jeweilige Bürgermeister. Als Mitglieder des 
Vorstandes der „Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum eGen“ sollen 
ausschließlich Mitglieder des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pressbaum fungieren, 
wobei von Seite der ÖVP Herr Gemeinderat Kurt Heuböck als Initiator, sowie von den 
Grünen Frau Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher und Herr GR Michael Sigmund 
entsandt werden. Die Entsendung der Mitglieder erfolgt über Vorschlag der politischen 
Fraktionen durch den Gemeinderat, wobei auf eine ausgewogene Vorgangsweise bei 
den Bestellungen zu achten ist. Von der Stadtgemeinde Pressbaum werden 3.000€ für 
der Genossenschaftsanteil geleistet sowie maximal 2.000€ für den Notariatsakt, 
Mietkosten, etc. in Summe also 5.000.- Euro. 
Wie in der Beilage ersichtlich wird durch die Auslösung des Vereins etwa die Hälfte der 
1.893,66 € (siehe Kontostand in der Beilage) zurück an die Stadtgemeinde Pressbaum 
fallen. Die Verbuchung wird unter 1/522-726 erfolgen. 
 
Um eine Bedeckung der Kosten zu gewährleisten, möge der Gemeinderat der 
Stadtgemeinde Pressbaum eine Rückführung in den oH vom Ansatz 815011 an 
2/980+899 in der Höhe von 5.000€ beschließen. 
 
Bedeckung ist durch die Rückführung gegeben. 
 
Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR Gruber, GR Heuböck,  
 
Beilagen:  Schreiben der Landesregierung IVW3 vom 1. März 2024 

  Sachverhalt der GR Sitzung vom 12.12.2023 

Satzungen der „Erneuerbaren Energiegenossenschaft 

Entscheidung:  
 
Dafür:  einstimmig 
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BEILAGEN:  
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Nach Anschaffung und Finanzierung der PV-Anlage am neuen Feuerwehrhaus durch die 

PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH gründeten die Stadtgemeinde Pressbaum und 

die PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH den Verein „Erneuerbare 
Energiegemeinschaft Pressbaum“ (EEG). Die Konzentration des Vereins lag dabei auf 

einem Trafo. 

Nunmehr soll der bestehende Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum 

aufgelöst werden und eine Genossenschaft gegründet werden, um so die bestehenden 

Anlagen der Stadtgemeinde Pressbaum einzubinden und zu erweitern.  

Mit der Genossenschaft soll eine Institution geschaffen werden, die am Umspannwerk 

Pressbaum umfassenden Energieaustausch ermöglicht. Außerdem soll über die 

Genossenschaft auch die Möglichkeit hergestellt werden, z.B. mittels Bürgerbeteiligung 

umfassend in Ökostromanlagen investieren zu können. 
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Die Stadtgemeinde hat derzeit eine Produktionskapazität von ca. 77 kWp und ein 

Erweiterungspotential auf ca. 559 kWp.  
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Einem Stromverbrauch der Stadtgemeinde im Rathaus, Kindergarten 1 und 2, 

Feuerwehrhaus Pressbaum und Rekawinkel, Volksschule, Neuer Mittelschule, Strandbad, 

WSZ und Friedhof von ca. 434.000 kWh stünde eine erzielbare Produktionsmenge von rd. 

559 kWp gegenüber. 

Für kleinere EEGs bietet sich meist ein Verein an (geringer Gründungsaufwand, flexibel 

bei Ein- und Austritten).  

Für größere EEGs, die z. B. auch eigene Erzeugungsanlagen errichten wollen, sollten eher 

andere Rechtsformen angedacht werden, wie beispielsweise eine Genossenschaft. Diese 

bringt eine größere Stabilität, eine höhere Sicherheit für die Kapitalaufbringung und die 

Möglichkeit einer eingeschränkten Haftung mit sich, siehe § 2 GenG.  

Vorteil der Gründung der Genossenschaft ist u.a. auch, dass diese selbst in die 

erforderlichen PV-Anlagen investiert und über den Weiterverkauf von Strom an die eigenen 

Genossenschaftsmitglieder sich die Anschaffung amortisiert. 

Für die Genossenschaftsgründung EEG Pressbaum eGen in Gründung hat DI 

Zawichowski folgende Unterlagen erstellt: 
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Zwecks besserer Lesbarkeit wird die Planungsrechnung des DI Zawichowski vom 

28.07.2023 nochmals als Beilage in Originalgröße angefügt. 

Genossenschaftsgründung: 

2 Gründungsmitglieder: Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- Pressbaumer 

Kommunal GmbH 

Genossenschaftsanteile von je 3.000,- EUR sind geplant: 

Ein Anteil: die Stadtgemeinde Pressbaum,  

ein Anteil: die PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH  

ergibt eine Gesamtsumme der Genossenschaftsanteile von 6.000,- EUR. 

Vorläufig sind keine jährlichen Mitgliedsbeiträge geplant.  

Der Vorstand könnte bestehen aus:  

Bürgermeister Josef Schmidl- Haberleitner,  

GF der PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH: Florian Kleinhagauer und  

dem Obmann des Vereins Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum: Ing. Kurt 

Heuböck. 
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Eine positive Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Klimaschutz für die 

Gründung der Genossenschaft liegt vor (5.9.2023, Dringlichkeitsantrag). 

 

GR Heuböck stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge beschließen: 

 

1. Der Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum (bestehend aus 

Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH) soll aufgelöst 
werden. 

2. Eine Genossenschaft „Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum eGen“ soll 

gegründet werden, (bestehend aus Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- 

Pressbaumer Kommunal GmbH). 

Finanzierung des Genossenschaftsanteils in Höhe von 3.000.-€: 

Stadtgemeinde Pressbaum 

1. 2.100.- € HST: 1/522000-76000 

2. ca. die Hälfte von 1.800.-€ aus der Auflösung des Vereins Erneuerbare 

Energiegemeinschaft Pressbaum 

Kto Auszug des Vereins Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum zum 21.11.2023 

Kto Stand    1893,66 € 

Lastschriften = Kontoführung   106,34 € 

Stadtgemeinde    1000 .-- € 

PKomm    1000 .-- € 

Gründungseinlage   2000 -- € 
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Finanzierung der Genossenschaftsgründung: 

€ 5.000.- schriftliche Zusage von Frau Felber, Raiffeisenbank Wienerwald, vom 

10.11.2023. 

Von: FELBER Andrea (32667) <andrea.felber@rbwienerwald.at>  
Gesendet: Freitag, 10. November 2023 13:56 
An: Heuböck Kurt <kurt.heuboeck@feuerwehr.gv.at> 
Cc: dagmar.zoubek@schlosserei-zoubek.at 
Betreff: Genossenschaftsgründung 
 
Sehr geehrter Herr Heuböck, 
  
für das Projekt „Energiegemeinschaft Pressbaum“ werden von der Raiffeisenbank Wienerwald € 
5.000,- aus den Mitteln der Genossenschaftsdividende zur Verfügung gestellt. 
Der Betrag kann auch erst 2024 abgerufen werden. 
  
Herzliche Grüße 
Andrea Felber 
  
 
  

mailto:andrea.felber@rbwienerwald.at
mailto:kurt.heuboeck@feuerwehr.gv.at
mailto:dagmar.zoubek@schlosserei-zoubek.at
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Zu Top 27 – Schnuppertickets / VOR KlimaTicket "MetropolRegion"  
SACHVERHALT: (Vorbereitet von: GR Sigmund, Passin) 

Rund 250 Gemeinden in Österreich bieten ihren Bürgern einen ganz besonderen Service: 

Man hat die Möglichkeit, das Klimaticket bzw. Öffi-Monatskarten auszuborgen.  

Schnuppertickets sind übertragbare Monats- oder Jahreskarten von öffentlichen 

Verkehrsmitteln, welche Gemeinden ihren Bürgern zur Verfügung stellen. Die Karten 

können in teilnehmenden Gemeinden entliehen werden, um die Vorteile des öffentlichen 

Verkehrs kennenzulernen und einmal das Auto stehen zu lassen. Die Stadtgemeinde 

Pressbaum möchte auch zwei dieser Schnuppertickets (VOR KlimaTicket 

"MetropolRegion") anschaffen und diese Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur 

Verfügung stellen. 

Mit VOR KlimaTicket "MetropolRegion" könnten alle öffentlichen Verkehrsmittel (U-Bahn, 

Straßenbahn, Bus, Mariazellerbahn, etc.) in den Bundesländern Niederösterreich, 

Burgenland und Wien genutzt werden. 

Entliehen werden kann das Schnupperticket von allen Personen, die einen Haupt- oder 

Nebenwohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben.  

Für das Buchen des Schnuppertickets gibt es das Online-Reservierungs-System auf 

schnupperticket.at. Bürgerinnen und Bürger können bequem von zuhause oder unterwegs 

nachsehen, ob das Ticket zum Wunschtermin noch frei ist bzw. die Schnuppertickets 

natürlich auch gleich online reservieren. Auf diese Weise wird Verwaltungsaufwand 

reduziert und die Auslastung der Tickets deutlich erhöht. Die Kosten für das online Service 

betragen für die Gemeinden lediglich 2,50 Euro pro Monat und je Ticket. Die Entscheidung, 

wie viele Tickets man verleihen möchte, und auch die Dauer der Ausleihe bleibt den 

Gemeinden selbst überlassen. 

 
Preisliste VOR KlimaTickets 
Für Gemeinden ist ein Kauf eines VOR KlimaTicket Metropolregion um 860€ .), als auch 

der Kauf eines VOR KlimaTicket Region um 495€ (Jahreszeitkarte NÖ, Bgld.) möglich. 
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Abbildung 1 Quelle: https://www.vor.at/tickets/ticketuebersicht/jahreskarte/klimaticket 
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Eine 10 %- Unterstützung für max. 2 Tickets/Gemeinde durch das NÖ 
Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional gibt es einmalig für ein Jahr.  
Bedingung hierfür ist, dass die Gemeinden die Tickets kostenlos an ihre Bevölkerung 

verleihen und kein Verwaltungsentgelt dafür einheben. Für die Unterstützung muss ein 

Antrag an das NÖ Mobilitätsmanagement gestellt werden, sowie die Rechnung und 

Überweisungsbestätigung an den VOR mitgeschickt werden. 
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Ausleihvorgang 
Die Reservierung der Tickets sollte online über www.schnupperticket.at/pressbaum 

und/oder über das Bürgerservice der Stadtgemeinde Pressbaum (Tel. 02233/52232 oder 

via E-Mail  gemeinde@pressbaum.gv.at). 

 

Die Fahrkarten sollen beim Bürgerservice im vereinbarten Zeitraum abgeholt und 

zurückgebracht. Der Tag der Abholung sowie der Rückgabe wird als voller Entleihtag 

gerechnet. Bei der Entlehnung wird die Fahrkarten-Übergabe und die Kenntnisnahme der 

Nutzungsbedingungen (Kosten bei Verlust und Säumniszuschlag) mit der Unterschrift 

bestätigt.  

 

Da die Mitglieder des Umweltausschusses und die Bürgerserviceleiterin Frau Müller deren 

Bedenken und Fragen betreffend des Verwaltungsaufwandes sowie 

Nutzungsbedingungen (Haftungsfragen, Ausleih- und Rückgabe Bedingungen) äußerten 

kamen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klima in der Sitzung am 29.2.2024 

zum Schluss, dass die Nutzungsbedingungen für das KlimaTicket sehr gut überlegt 

gehören und im Gemeinderat behandelt werden sollen. 

 

Die Ausschussmitglieder für Umwelt, Klima empfehlen (29.2.2024, Top 5) folgende 

Nutzungsbedingungen für das KlimaTicket: 

 

- Nur Hauptwohnsitz gemeldete Personen ab 18 Jahren 

- Ausleihdauer: Max. Drei Tage/ Monat, Max.15 Tage/ Jahr 

- Der Tag der Abholung sowie der Rückgabe wird als voller Entleihtag gerechnet 

- Wochenenden sowie Feiertage und Mittwoche zählen nicht als Ausleihtag 

- Persönliche Abholung/ Rückgabe im Bürgerservice 

- Nur Rückgabe durch Boten soll möglich sein  

- Bei Verlust: ist der volle Betrag zurückzuerstatten  

- Pönale bei Verspätung der Rückgabe: pro Tag/ EUR 30,- 

- Die Ausarbeitung der Datenschutzbedingungen für die Reservierung vor Ort im 

Bürgerservice/ telefonisch/ via E-Mail soll der Gemeinde Datenschutzbeauftragter 

erarbeiten, allerdings, erst wenn fix steht, dass das Projekt umgesetzt wird 

- Verspätungsgebühren sollen via Finanzabt. abgewickelt werden 

http://www.schnupperticket.at/pressbaum
mailto:gemeinde@pressbaum.gv.at
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- Bei der Entlehnung soll die Fahrkarten-Übergabe und die Kenntnisnahme der 

Nutzungsbedingungen (Kosten bei Verlust und Säumniszuschlag) mit der 

Unterschrift bestätigt werden 

 

Eine mehrheitliche Empfehlung für die Anschaffung der VOR KlimaTickets 

"MetropolRegion“ unter der Bedingung, dass für die Finanzierung der KlimaTickes gesorgt 

ist, liegt vor (29.2.2024, Top 5). 

 

Wortmeldungen: StR Kalchhauser, GR Sigmund, StR Gruber, StR Naber MA MSc, 
StR Auer,  
 
Da Herr StR Kalchhauser während der Präsentation des Sachverhaltes durch 

Gemeinderat Sigmund die Wortmeldung „so eine unsympathische Kräzn“ abgab, wurde 

der Bürgermeister durch mehrere Mitglieder des Gemeinderates aufgefordert, diese 

Wortmeldung protokollieren zu lassen.  

Von StR Kalchhauser wurde diese Aussage dementiert. 

 
Der GR Sigmund stellt den  

 

Antrag:  
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde möge: 

 

1) Die Anschaffung von zwei VOR KlimaTicket "MetropolRegion zum Preis von € 

860,-- minus 10 % Förderung = € 774,-- inkl. MwSt. für ein Jahr pro Ticket und die 

Teilnahme am Reservierungssystem für zwei Klimatickets mit Kosten von € 72,- 

inkl. MwSt. für ein Jahr genehmigen. 

Verbuchung: ein Klimaticket soll mit der Spende der Fraktion GRÜNEN und das 

zweite KlimaTicket mit der Spende der Fraktion ÖVP finanziert werden. Die 

Zusagen der Fraktionen GRÜNEN und ÖVP für je ein KlimaTickes als Spende 

liegen vor. 

 

2) Die Annahme  

- einer Spende aller Fraktion aliquot nach Anteil der Mandate für die 2 

Schnuppertickets inkl. Reservierungssystem beschließen.  

 

Entscheidung: 



Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil  

158 
 

Dafür: einstimmig 
 
 
Zu Top 28 – Frühjahrsputz am 6. April 2024 
SACHVERHALT: (vorbereitet GR Sigmund/V.Passin) 
Der Frühjahrsputz soll heuer am 6. April 2024 stattfinden. Die Anmeldung der 

Veranstaltung auf der Homepage des GVA Tulln erfolgt seitens des 

Ausschussvorsitzenden GR Sigmund.  

Programm und Ablauf:  

- Treffpunkt Sportplatz 9-10 versammeln 

-  12 -13 Uhr Austeilen von Lunchpaketen  

Der Frühjahrsputz soll einerseits dem direkten Umweltschutz dienen, andererseits auch 

der Bewusstseinsbildung für die Wichtigkeit und auch Schönheit unverschmutzter Natur 

und schließlich soll es Spaß machen gemeinsam etwas Gutes zu tun. 

Alle Schulen, Gemeindebürger, Wirtschaftstreibende und Vereine werden aufgerufen (in 

einem Schreiben) sich an dieser Aktion zu beteiligen, um auch dieses Jahr zu einem 

sauberen Gemeindegebiet einen Beitrag zu leisten. 

Alle TeilnehmerInnen erhalten kostenlos Schutzwesten, Sammelsäcke und 

Arbeitshandschuhe. Diese stellt der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung (GVA) Tulln 

kostenlos zur Verfügung. Als Dank für die Bereitschaft zur Mithilfe werden, sollen beim 

Billa Lunchpakete (100 Stk. Lunchpakete, geschätzter Preis je ca. EUR 5,- pro 

Lunchpaket) an alle Helferinnen und Helfer ausgeteilt. Der GVA Tulln unterstützt die 

Gemeinde mit einem Verpflegungsbeitrag von EUR 3,- pro TeilnehmerIn und überweist 

diesen erst nach der Übermittlung von Nachweisen (Fotos von TeilnehmerInnen und 

TeilnehmerInnenliste).  
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Plakat: 

 
Alle BürgerInnen und Schulklassen, die an diesem Tag verhindert sind, aber trotzdem 

diese Aktion unterstützen wollen, können an einem anderen Tag im Umkreis ihres 

Hauses/ihrer Schule oder bei ihrem täglichen Spaziergang Müll sammeln. 

 

Die Kosten (Verpflegung ca. EUR 500, Plakatdruck und Plakatieren ca. EUR 250,-) 

belaufen sich auf ca. EUR 750,-. 

 

Es liegt eine einstimmige Empfehlung des Umweltausschusses vom 29.2.2024 vor. 
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Der GR Michael Sigmund stellt die 

 

Anträge:  
 

1.) Der Gemeinderat der Stadtgemeinde möge die Abhaltung der Veranstaltung 

Frühjahrsputz am 6. April 2024 genehmigen und 

 

2.) die im Budget mit EUR 1.100,- berücksichtigten Kosten der Veranstaltung 

beschließen. 

Die Verbuchung Verpflegung: Müllbeseitigung: 1/527000-728000 (verfügbar EUR 

800,-, Stand 20.2.2024), Verbuchung Plakate: Müllbeseitigung: 1/527000-457000 

(verfügbar EUR 300,-, Stand 20.2.2024) ist gegeben. 

 

Wortmeldungen:  
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 

Abstimmung fand ohne StR Tweraser statt. 
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Zu Top 29 – Kündigung der Lieferverträge für Photovoltaikstrom  
SACHVERHALT: (Vorbereitet von GR Sigmund/Mag. Schindlecker/ V. Passin) 
Die PV Anlage am Kindergarten II speist (lt. Naturkraft, siehe unten) einen Überschuss von 

ca. 1579 kWh pro Jahr ein, die PV Anlage am Rathaus einen Überschuss von ca. 185 kWh 

pro Jahr. (Der Rest wird jeweils im Kindergarten II, bzw. im Rathaus gleich direkt 

verbraucht.) 

Mit dem Liefervertrag Nr. S—P-2015—131 und dem Liefervertrag Nr. S—P—2015—130 

samt allen Ergänzungen wurde die Lieferung von elektrischer Energie und 

Herkunftsnachweisen aus den Photovoltaikanlagen Hauptstraße 127 und Hauptstraße 58 

sowie die Vergütung durch die Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. vereinbart. 

Da aufgrund der geänderten Marktsituation (steigender PV-Ausbau führt zu sinkender 

Wertigkeit des PV—Einspeiseprofils) die Konditionen der oben angeführten Lieferverträge 

für den Zeitraum ab 1.1.2025 nicht mehr aufrechterhalten werden können, sieht sich die 

Naturkraft gezwungen, die oben angeführten Lieferverträge samt allen Ergänzungen 

gemäß den vertraglichen Bestimmungen fristgerecht unter Einhaltung der vertraglichen 

Kündigungsfrist zum 31.12.2024 zu kündigen (Kündigungsschreiben 13.12.2023, siehe 

Beilagen). Für Betreiber einer Anlage mit einer Engpassleistung unter 500 kW besteht die 

Möglichkeit, die Kontrahierungspflicht der OeMAG zu Marktpreisen gemäß § 13 

Ökostromgesetz in Anspruch zu nehmen. Bei der Vergütung zu Marktpreisen gemäß § 13 

Ökostromgesetz wird die tatsächliche Wertigkeit des PV—Einspeiseprofils nicht 

berücksichtigt, sondern eine deutlich höhere Wertigkeit (wie bei einer jahresdurchgängig 

gleich hohen Netzeinspeisung) unterstellt. Die OeMAG bekommt die ihr daraus 

entstehenden Mehraufwendungen über den Erneuerbaren—Förderbeitrag und die 

Erneuerbare-Förderpauschale, die durch die Netzbetreiber von den Endverbrauchern 

eingehoben werden, ersetzt.  

Daher empfiehlt Naturkraft, mit den Photovoltaikanlagen ab 1.1.2025 zur OeMAG zu 

wechseln. 

Betreiber von Ökostromanlagen haben die Möglichkeit, ihren Ökostrom durch die 

Marktpreis-Bilanzgruppe der OeMAG vergütet zu bekommen. Die Marktpreis-

Bilanzgruppe der OeMAG ist für alle erneuerbaren Energieträger bis zu einer Anlagen-

Engpassleistung kleiner 500 kW(p) offen. 

 

Mit der Gründung der Energiegenossenschaft (GR 12.12.2023, TOP 24) plant die 

Stadtgemeinde Pressbaum künftig den überschüssigen Strom von den PV-Anlagen 

(Hauptstraße 127 und Hauptstraße 58) in das eigene Stromnetz der Genossenschaft 

einzuspeisen. Die Gründung der Genossenschaft ist im Gange. Doch da noch nicht 
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bekannt ist, ob der Gründungsprozess noch wenige Wochen oder Monate dauert, soll die 

Stadtgemeinde Pressbaum vorsichtshalber den Abschluss bzw. Wechsel zum neuen 

Abnahmevertrag für unsere PA-Anlagen (Hauptstraße 127 und Hauptstraße 58)  ab 

1.1.2025 jetzt schon planen. 

 

Grundvoraussetzungen für Antragstellung bei OeMAG: 

   - Netzzusage mit Einspeisezählpunkt 

   - Engpassleistung der Anlage kleiner 500 kW(p) 

   - Vorliegen aller nötiger Anzeigen und Bewilligungen 

Vertragsdauer OeMAG: 

Marktpreisverträge werden bei OeMAG gemäß den aktuell gültigen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen bis längstens 31.12.2030 ausgestellt. 

Kündigung des Vertragsverhältnis: 

Nach einer Mindestvertragsdauer von 12 Monaten besteht jederzeit die Möglichkeit einer 

schriftlichen Kündigung mit einer Frist von jeweils 4 Wochen zum Monatsletzten. 

Die Antragstellung bei OeMAG läuft online über das Ticketsystem zur Antragstellung 

(Ticketausgabe, Antragsfertigstellung). Hierfür ist es notwendig sog. „Wechselvollmacht“ 

einzureichen, da die Stadtgemeinde Pressbaum zurzeit einen Abnahmevertrag mit 

Naturkraft- Energievertriebsgesellschaft m.b.H. hat.  

 

Das Schreiben von Naturkraft vom 28. Feb. 2024: 
Von:Trabitsch Marlene 

Gesendet: Mittwoch, 28. Februar 2024 15:04:39 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, 

Bern, Rom, Stockholm, Wien 

An: Michael Sigmund 

Betreff: Jahreseinspeisung PV-Anlagen Gemeinde Pressbaum 

 

Sehr geehrter Herr Sigmund! 

 Wie gestern telefonisch besprochen hier die ungefähren Jahres-Einspeisemengen 

Ihrer beiden PV-Anlagen: 

 AT0020000000000000000000100175477: ca. 1579 kWh 

AT0020000000000000000000100113638: ca. 185 kWh  Mit freundlichen Grüßen  DI 

Marlene Trabitsch, BA  Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. 

Firmenzentrale: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Tel. +43 1 90417-13315 

 

Kündigungsschreiben 13.12.2023, 
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Eine einstimmige Empfehlung des Umweltausschusses vom 29.2.2024 liegt vor.  
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Der GR Michael Sigmund, stellt den  

Antrag: 
 

1) Der Gemeinderat möge die Kündigung der Lieferverträge für 

Photovoltaikstrom durch Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. zur 

Kenntnis zu nehmen und zeitgleich 

2) das Einspeisen vom überschüssigen Strom von den PV-Anlagen 

(Hauptstraße 127 und Hauptstraße 58) in das eigene Stromnetz der 

Genossenschaft (GR 12.12.2023, TOP 24) beschließen und wenn dies bis 

1.10.2024 nicht möglich sein sollte, soll der Gemeinderat 

3) den Abschluss eines neuen Abnahmevertrages mit der OeMAG ab dem 

1.1.2025 für die Photovoltaikanlagen (Hauptstraße 127 und Hauptstraße 58) 

genehmigen, jedoch nur im Falle, dass bis 1.10.2024 die Einspeisung des 

Ökostroms von o.g. PV-Anlagen nicht über die eigene Genossenschaft 

abgewickelt werden kann. Dieser Stichtag empfiehlt sich, da bei der OeMAG 

die Bearbeitungszeit für einen neuen Liefervertrag ca. 10 Wochen beträgt. 

 
 

Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 30 – Bestellung von Hundekotsackerl  
SACHVERHALT: (vorbereitet von GR Sigmund, Passin) 
Wirtschaftshofdirektor Manfred Hebenstreit berichtete im Umweltausschuss am 29.2.2023, 

dass es gut wäre Hundekotsackerl zu bestellen, da der Verbrauch hoch ist (ca. 195 000 

Stk. jährlich) und wir welche lagernd haben sollten. Herr Hebenstreit empfiehlt, dass die 

Stadtgemeinde Plastik Hundekotsackerl bestellt und nicht die abbaubare Bio-

Hundekotsackerl, da die Bio-Hundekotsackerl schlecht zum Lagern sind.  

Lagerstand Hundekotsackerl (per 29.1.2024): 30 Karton zu a 2500 Säcke.  

Die Fa. Kommunalnet bietet die Bestellungen erst ab Juli 2024.  

Es liegen zwei Angebote vor: Fa SCF und Fa. Turabiomat. 

Angebot 1: 
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Angebot 2:  

 

 

 

SCF:   80 Blocks a 50 Stk / Karton (1 Karton/ EUR 99,60)    

BioMat:  80 Blocks a 50 Stk/ Karton (1 Karton/ EUR 48,80) abbaubar 

 

Da es sich bei Hundekotsackerl um immer wiederkehrende Bestellung handelt und wir 

bereits den durchschnittlichen Jahresverbrauch kennen, empfiehlt der Umweltausschuss 

(29.2.2024, Top 3), dass die Hundekotsackerl künftig via Bestellschein bestellt werden. 

 

Eine einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klima vom 29.2.2024 liegt 

vor. 
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Gemeinderat Michael Sigmund stellt den  

Antrag: 
- Der Gemeinderat der Stadtgemeinde möge das Angebot von SCF vom 19.2.2024 

für 6 Kartons Hundekotsäcke (ca. 24.000 Stk.) um EUR 681,25 annehmen und 

zeitgleich,  

- die Bestellungen von Hundekotsackerl bei Fa. SCF als automatischen Prozess (via 

Bestellschein) für die Zukunft genehmigen.  

 

Verbuchung: unter HHkto. 1/ 852-459001 gegeben (Stand per 19.2.2024 EUR 3.000,-). 

 

Wortmeldungen: StR Gruber, GR Hebenstreit 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Zu Top 31- gemeinsame Veranstaltung Tullnerbach+Pressbaum+Wolfsgraben zum 
Thema Neophyten in Tullnerbach  

SACHVERHALT: (vorbereitet GR Sigmund/V. Passin) 

Am 22.3.2024 soll im Tullnerbacher Gemeindesitzungsaal eine gemeinsame 

Veranstaltung zum Thema Neophythen unter dem Titel Schöne Gefahr im eigenen 
Garten stattfinden. Hierfür soll die Stadtgemeinde Pressbaum die Kosten von ca. EUR 

113,- für inkl. MwSt. den Plakatdruck von 20 Stk. A1 Plakate + 18 Plakatflächen Briza 

aufkommen. 

Zum Thema des Vortrags:  

Sie sind schön, aber sie breiten sich schnell und oft unkontrolliert aus: Neophyten, invasive 

Pflanzen, sind eingeschleppte, nicht-heimische Pflanzen und können hiesige Arten 

verdrängen. Neophyten können das Ökosystem verändern, sie verursachen Schäden im 

Wald, in der Landwirtschaft und an Bauwerken - und nicht selten bewirken sie auch 

gesundheitliche Probleme beim Menschen. Viele von uns wissen über die invasive Kraft 

dieser Pflanzen nicht Bescheid – und manchmal holen wir sie uns sogar selbst in unseren 

Garten. DI Edwin Herzberger, Mitarbeiter am Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum 

für Wald, Naturgefahren und Landschaft in Wien, klärt auf und wird im Rahmen eines 

Vortrages folgende Fragen erörtern: Was sind Neophyten, wie sehen sie aus und weshalb  
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sind sie gefährlich? Er gibt Antworten, was beim Umgang mit ihnen zu beachten ist und 

gibt praxisorientierte Tipps, wie man sie bestmöglich wieder los wird. 

 

Das Plakat: 

 
 

Eine einstimmige Empfehlung des Umweltausschusses vom 29.2.2024 liegt vor. 
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GR Michael Sigmund stellt den 

Antrag:  
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde möge nachträglich die Kosten für den Plakatdruck 

sowie für das Plakatieren in der Höhe von EUR 113,- inkl. MwSt. (Druck von 20 Stk. A1 

Plakate um ca. EUR 50,- inkl. MwSt. sowie Plakatierung von 18 Stk. Plakate um EUR 63,- 

inkl. MwSt.) genehmigen.  

Verbuchung: ist unter HHKto.: 1/522000-457 (Reinhaltung der Luft, Druckwerke, 

Klimafest, Stand VA2024, Stand 800,- eur.) gegeben. 

 

Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 
 
 
Zu top 32 – Auftragsvergabe Staudenbeet und Rosenbeet 
Sachverhalt: (vorbereitet Vizebgm. Burtscher) 

• Alter Sachverhalt:  
Im Zuge der Fertigstellung des Geh- und Radweges T 2.1., entlang der B44 zwischen der 
Dürrwienstraße und dem Kreisverkehr ist die Herstellung zweier klimafitter, mehrjähriger 
Staudenbeete zu je 58 m² (in Summe 116 m²) zu beauftragen. 

GRin Mag. (FH) Reinthaler, MSc, hat am 29.8.2023 bei folgenden fünf Firmen angefragt, 
um Angebote zu erhalten; die Firmen Starkl, Praskac, Pischinger, Klissenbauer und 
Kraic. 

Alle fünf Firmen haben geantwortet; die Fa. Klissenbauer kann auf Grund hoher 
Auslastung jedoch kein Angebot legen. 

Die vier Angebote lauten wie folgt: 
 

  Zusatz: 

Fa Starkl 9.209,00 EUR Ohne Mulchmaterial 

Fa Praskac 9.469,40 EUR Ohne Mulchmaterial 

Fa Pischinger 9.228,00 EUR 
 
(5.052,00 EUR 
Billigvariante) 

Zwei Angebote abgegeben, Regulär sowie 
mit billigsten Pflanzen, beide jedoch ohne 
Mulchmaterial 

Fa Kraic 5.568,00 EUR Inkl Mulchmaterial 

Es wird die Fa Kraic aus Neulengbach empfohlen. 
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Sie erwecken einen sehr professionellen Eindruck, zudem ist hier auch 
Mulchmaterial schon im Preis inkludiert. Sie sind genau auf die Anforderungen 
eingegangen und haben zudem noch aus eigener Erfahrung weitere Kriterien 
hinzugefügt: Bienenweide, Schneckenresistenz und salzverträglich. 
 
Dieser Antrag wurde am 24.10.2023 bei der GRS vorgetragen und länger diskutiert. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellte am 24.10.2023 bei der GRS den Gegenantrag. 

Der Gegenantrag lautet: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass ein Rosenbeet und ein Staudenbeet entlang des Radweges 
angelegt werden soll. Die Beschlussfassung bzgl. der Auftragssumme soll im nächsten StR 
beschlossen werden. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Der neue Antrag lautet: 
Der Stadtrat möge die Auftragssumme für das Rosenbeet und das Staudenbeet 
welche im Zuge der Fertigstellung des Geh- und Radweges T 2.1. beabsichtigt sind 
zu beschließen. 

Das Anbot der Firma Kraic, vom 06.11.2023 für die Herstellung eines klimafitten Staudenbeetes zu 
58 m² mit 6 Stauden pro m² und  
einem Rosenbeet mit 38 m² mit 3 Stück pro m² Bodendeckerrosen und einer Umrandung mit 20m² 
zu 6 Stück pro m² niedrigen Stauden  
beträgt 6500,00 Euro inklusive MwSt 

Wie auch die Lieferung und Verteilung von 35m³ Humus um 2500,00 Euro. 
Die gesamte Bruttosumme beträgt für die Bepflanzung und den Humus für die beiden Blumenbeete 
9000,00 Euro inklusive MwSt. 

Den Humus würde die Gärtnerei noch dieses Jahr anführen und planieren und die Bepflanzung 
würde ab Mitte März oder im April je nach Wetterlage stattfinden.  

Die Bedeckung ist gegeben: 5/522010-005000 Reinhaltung Luft / Anlagen Straßenbau 
 

Abstimmung: 

Dafür: 

Dagegen: 

Enthaltung: 

Vizebgm. Ingrid Burtscher stellt den Antrag: 

Die Pflege für das Stauden- und für Rosenbeet im Ausmaß von 116m² zu 
beauftragen. 

Der Stadtrat möge die Gärtnerei Kraic aus Neulengbach mit den Arbeiten für die Pflege eines 
Staudenbeets und eines Rosenbeets entlang des Geh- und Radweges T 2.1. für 1 Jahr beauftragen.  
 
Für die Pflege liegt vom 25.09.2023 ein Anbot für 116m² Blumenbeet vor, Herr Magyar der Firma 
Kraic teilt mit, dass dieses Anbot auch für Rosen und Stauden gültig ist. 
Zur regelmäßigen Pflege gehört das Unkraut entfernen, sowie das Auflockern der Erde von Mitte 
April bis Mitte Oktober. Gesamt 10 Einheiten, wobei Frühjahr/Sommer öfter und im Herbst 
weniger gejätet werden muss. 
Die Bruttosumme laut Angebot beträgt € 2900,-. 
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Etwaiges Gießwasser soll seitens der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt werden, jedoch mittels 
Wasserzähler der Verbrauch festgehalten werden. 

Bedeckung ist gegeben: 

Verbuchung: 5/522010-005000 Reinhaltung Luft / Anlagen Straßenbau 

Abstimmung: 

Dafür: 

Dagegen: 

Enthalten: 

Es kommt zu keiner Abstimmung im StR und dieser TO wird in der GR-Sitzung behandelt werden. Ein 
drittes Angebot bezüglich Rosen & Staudenbeet soll durch die Verwaltung (Bauamt) eingeholt werden. 

 

Neuer Sachverhalt: 
Im Zuge der Fertigstellung des Geh- und Radweges T 2.1., entlang der B44 zwischen der 
Dürrwienstraße und dem Kreisverkehr ist die Herstellung zweier klimafitter, mehrjähriger 
Staudenbeete zu je 58 m² (in Summe 116 m²) zu beauftragen. 
Folgende Anbote liegen nun für ein Rosen- und für ein Staudenbeet vor: 

Firma 
Pischinger 
Michael, aus 
Pressbaum  

17.01.2024 

• 1. Beet: 114 Stück Bodendecker 
Rosen plus Fette Henne 

• 2. Bett: Stauden 
• 35m³ Humus 
• Rindendekor 
• Fachgerechter Bepflanzung 

Gesamtsumme: 
13.706,50 Euro 
Brutto 

Firma Rudolf 
Starkl, Tulln 

Anbot vom 31.10.2023, Herr Rudolf 
Starkl teilt am 13.03.2024 Frau 
Stadträtin Maria Auer telefonisch mit, 
dass das Anbot vom 31.10.2023 noch 
Gültigkeit hat. 

• 1. Beet: 180 St. Bodendecker 
Rosen plus Stauden, 

• 2. Beet: klimafitte Stauden 
• Inklusive fachgerechtes 

Einpflanzen,  
• 48m³wurzelfreier Humus  

 

Gesamtsumme für 
die Pflanzen und 
die Bepflanzung 
6,079,00 Brutto 

 

48m³ Humus  
2.832,19 Brutto 

Gesamt: 
8911,19 Euro 
Brutto 

Firma Kraic,  
Neulengbach 

Im Dez.2023 wurde die 
Bepflanzung im März / April 
2024 angedacht 

1.Beet 114 Stück Bodendecker 
Rosen plus Stauden 

• 2.Beet: Klimafitte Stauden 
• Inklusives fachgerechtes 

 

Gesamtsumme für 
die Pflanzen und 
die Bepflanzung 
6.500,00 Brutto 

 



Gemeinderatssitzung 2024-03-20 – öffentlicher Teil  

172 
 

Einpflanzen 
• 35m³ wurzelfreie Humuserde 
 

 

• Pflege: 10 Einheiten, Frühjahr 
und Herbst, im Sommer 
weniger, Unkraut jäten, Erde 
auflockern 

 

35m³ Humus 
2500,00 Euro 
Brutto 

Gesamt: 
9000,00 Euro 
Brutto 

 

Pflege 2900,00 
Brutto 

 

Die Pflege für das neue Rosenbeet und für das neue Staudenbeet: 
Am 12.03.2024, hat sich dankenswerterweise Frau Stadtrat Maria Auer mündlich bereit 
erklärt die Pflege des Rosenbeetes, für die beiden Jahre 2024 und 2025 zu übernehmen. 
Am 12.03.2024, hat sich dankenswerterweise Frau Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher 
bereit erklärt, die Pflege für das Staudenbeet für die Jahre 2024 und 2025 zu 
übernehmen. 
Zur regelmäßigen Pflege gehört das Unkraut entfernen, sowie das Auflockern der 
Erde von Mitte April bis Mitte Oktober. Das Nachschneiden der Rosen und 
Stauden gehört auch dazu. 

Der Wirtschaftshofdirektor hat zugesagt, dass der Wirtschaftshof das Gießen bis 
auf Widerruf übernimmt. 
 

Die Bedeckung ist gegeben: 5/522010-005000 Reinhaltung Luft / Anlagen Straßenbau 
 

Vizebgm. Burtscher stellt den  

1. Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Bestbieter, die Gärtnerei Starkl aus Tulln mit der 
Bepflanzung des Rosenbeetes und des Staudenbeetes, an der B44 bei der 
Dürrwienstraße beauftragen, lt. Kostenvoranschlag vom 31.10.2023, um Brutto 8911,19 
Euro inklusive Einbringung der wurzelfreie 48m³Humuserde beauftragen.  
 
Die Bedeckung ist gegeben: 5/522010-005000 Reinhaltung Luft / Anlagen Straßenbau 
Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 
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2. Antrag: 

Der Gemeinderat möge die Pflege für das neue Rosenbeet und für das neue 
Staudenbeet beschließen 
 
Der Gemeinderat möge das Angebot annehmen, dass dankenswerterweise Frau Stadtrat 
Maria Auer die Pflege des Rosenbeetes, für die beiden Jahre 2024 und 2025 
übernehmen wird.  
Entscheidung: 

Dafür: Einstimmig 
 

Der Gemeinderat möge das Angebot annehmen, dass dankenswerterweise Frau 
Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher die Pflege für das Staudenbeet für die Jahre 2024 
und 2025 übernehmen wird. 
Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 
 

 

 
 

Die beiden Blumenbeete sind hellgrün zu sehen. 
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Zu top 33 – Jahresberichte 
Liegen dem Protokoll bei 
 
 
zu Top 34 – Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
34a – Klima und Energieprogramm 2030 (KEP) 

 
 
 
 
StR Gruber stellt den  
Antrag:  
Es soll durch die Stadtamtsdirektion bis zur Juni GR - Sitzung ein Status qou erstellt 
werden, über Projekte die noch gemacht werden sollen und die schon erledigt wurden. In 
Baden und in Mödling nachfragen, was dies für ein Arbeitsaufwand ist.  
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
 
GR Krenn verlässt die Sitzung. 
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Richtlinien zur Kommunalsteuerförderung 
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Wortmeldungen: StR Auer, GR Ing. Ded, Vizebgm. Polzer, StR Tweraser,  
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltung: StR Kalchhauser, StR Auer 
Abstimmung findet ohne GR Woletz statt.  
Mehrheitlich angenommen 
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Zu top 35 – Berichte 
 
Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner verliest folgenden Bericht bezüglich 
STR-Beleuchtung Pressbaum Kontrahentenausschreibung, welcher vom GR zur 
Kenntnis genommen wurde. 

 
 
 
Einladung MDL – Eröffnung 21.03.2024   
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Der Bürgermeister schließt die Sitzung um  21:00 Uhr 
 

 
V.g.g. 

 
 

Der Bürgermeister:         Die Schriftführerin: 
 
 
 
 
.......................................            ……………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)              Evelyn Stattin 
 

 
 

Die Protokollprüfer: 
  
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
GR Ing. Jochen Pintar (ÖVP)   GR Christine Leininger (GRÜNE)  
    
 
 
 
 
.......................................................  ................................................ 
StR Alfred Gruber (SPÖ)    StR Wolfgang Kalchhauser (WIR!) 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil(FPÖ) 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahmen: 
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